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Termine

Januar 2025

11.01.2025 Sonne 
    Bastelkurs
11.01.2025  nZ  
     Brauchtumsabend 

Geislingen
14.01.2025 Lra 
    Kühlgerätesammlung
15.01.2025  Senioren 
    ausflug Meßstetten
16.01.2025  Sonne 
     Essen in Gemein-

schaft DorM
18.01.2025  nZ 
     Brauchtumsabend 

Zimmern u.d.B
18.01.2025  MV 
     Sammlung  

christbäume
20.01.2025  Sonne 
     Spielenachmittag 

DorM
21.01.2025  Sonne 
    Sonne café DorM
22.01.2025  nZ 
     Jahreshauptver-

sammlung
23.01.2025 GR
    GR-Sitzung
27.01.2025  aK 
     Vortrag  

„Älter werden.“

Öffnungszeiten Rathaus
Montag:    8.00 - 12.30 Uhr
Dienstag:  14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch:   8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag:   8.00 - 12.00 Uhr
Freitag:  geschlossen

Frohes neues Jahr 
2025
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RATHAUS & MEHR

BEREITSCHAFTSDIENSTE
WICHTIGE RUFNUMMERN 
FÜR DEN ÄRZTLICHEN 
BEREITSCHAFTSDIENST: 
ZOLLERN-ALB-KREIS
Feuerwehr, Notarzt, Notfall:  112
Krankentransport:  19 222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienst-
praxen an den Krankenhäusern Albstadt 
und Balingen sind an Wochenenden und 
Feiertagen von 10:00 Uhr – 20:00 Uhr. 
Mobile Patienten können jederzeit ohne 
Anmeldung dorthin kommen (auch in 
der Nacht). Patienten, die aus Krankheits-
gründen nicht in der Lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, wer-
den über die 116117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht.

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein,- kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Balingen
Zollernalb Klinikum
Tübinger Str. 30,72336 Balingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 20 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Albstadt
Zollernalb Klinikum
Friedrichstr. 39, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 18 Uhr 

Notfallpraxis HNO Tübingen (HNO)
Universitätsklinikum Tübingen
Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an den Feiertagen  8 – 20 Uhr

Notfallpraxis Kinder Tübingen (Kinder)
Universitätsklinikum Tübingen, Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin
Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 18 Uhr

Notfallpraxis Kinder Reutlingen (Kinder)
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 
9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr

Kinder Notfallpraxis  
Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Klinikum VS
Klinikstr. 1, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 19 - 21 Uhr
Fr. 18 - 21 Uhr
Sa., So. u. Feiertagen 9 - 21 Uhr

Gynäkologischer Notdienst und 
Geburtshilfe
Zollernalb Klinikum 
Balingen  07433 9092-0
Zahnärztlicher 
Notfalldienst:  01805 911 690

Der Bereitschaftsdienst dauert von Sams-
tag 8:00 bis Montag 8:00 Uhr. An Feierta-
gen und Brückentagen dauert der Dienst 
von 8:00 bis 8:00 Uhr des folgenden Tages.

Telefonseelsorge 
Neckar-Alb:  0800/1110111
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 
 10 - 19 Uhr.

NOTDIENST DER APOTHEKEN
Samstag, 11.01.2025:
Kronen-Apotheke Oberndorf
Kirchtorstr. 4
Tel. 07423 28 28
Untere Apotheke Rottweil
Hochbrücktorstr. 2
Tel. 0741 77 75
Sonntag, 12.01.2025:
Friedrich-Apotheke Balingen
Friedrichstr. 17, 72336 Balingen
Tel. 07433 90 44 60
Abfrage Notdienste
www.lak-bw.de unter Service > Pati-
ent > Apothekennotdienst 2025 oder 
www.aponet.de

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 08.00 - 12.30 Uhr
     14.00 - 19.30 Uhr
Mi.     08.00 - 12.30 Uhr
     16.00 - 18.30 Uhr
Sa.     08.00 - 12.30 Uhr
Tel. 07427 - 9 47 50

Wir sind erreichbar:
Gemeindeverwaltung:
Tel: 07427 - 2504
Fax: 07427 - 8122
E-Mail: info@gemeinde-dormettingen.de
E-Mail:  amtsblatt @gemeinde-dormettingen.de
Homepage: www.dormettingen.de
Bürgermeister Anton Müller
Tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail:  anton.mueller@gemeinde-dormettingen.de
Frau Blaga Villing
Tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail:  blaga.villing@gemeinde-dormettingen.de
Frau Melanie Schulz
Tel. 07427- 2504 (Zentrale)
E-Mail: melanie.schulz@gemeinde-dormettingen.de
Frau Manuela Lopian
Tel. 07427 – 9425671
E-Mail: manuela.lopian@gemeinde-dormettingen.de

Frau Annkatrin Lippert
Tel. 07427 – 9425672
E-Mail: annkatrin.lippert@gemeinde-dormettingen.de
Kindergarten Dormettingen
Tel. 07427 – 7382
E-Mail: kindergarten@gemeinde-dormettingen.de

Förster Stephan Kneer
Tel. 07427/59 09 309 (AB)
E-Mail: fr.leidringen@zollernalbkreis.de
Sprechzeiten donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr

Notruf 
Polizei       110
Feuerwehr / Notarzt   112
DRK-Krankentransport   19222
Telefonseelsorge    0800 1110111
Sonstige
BM Müller privat    (07428) 3076
SonNe       (07427) 4199826
(Vorwahl bitte immer mitwählen)

Überlandwerk 
Eppler      931566
Polizeiposten 
Schömberg   940030
Polizeirevier 
Balingen    (07433) 2640
Abfallberater
Bames     (07433) 921381

Grüngutplatz Dottern- 
hausen GESCHLOSSEN
WINTERPAUSE

Restaurant „Schieferhaus“ wie folgt GEÖFFNET:

Donnerstag - Freitag     16 - 22 Uhr
Samstag - Sonntag        12 - 22 Uhr
Kontakt:  Mail. info@schieferhaus.de / Tel. 07427 - 9472901

WINTERPAUSE im Parkgelände bis Ostern 2025!
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 Plakat: K. Rauscher

 
 Plakat: K. Rauscher

Vortrag „Älter werden –  
Vorsorge einfach selbst regeln“

Termin: Montag, 27. Januar 2025, 19.00 Uhr
Ort:  Bürgersaal Dormettingen
Referent: Rechtsanwalt Michael A. C. Ashcroft
Menschen leben länger. Durch unsere Medizin gelingt es, 
die Altersstruktur von Menschen deutlich 
nach oben zu verlagern. Das Älterwerden 
bedeutet oft weitere seelische und kör-
perliche Gebrechen, mit der Folge, dass 
Menschen, auch durch Schicksalsschläge, 
in vielen Lebenslagen auf fremde Hilfe an-
gewiesen sind. Wer nicht mehr in der Lage 
ist, seine eigenen Geschäfte zu erledigen, 
braucht Hilfe. Und genau hier setzt eine gute Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung an. Herr Ashcroft zeigt hier 
Möglichkeiten und Wege der Vorsorge auf.

Der Eintritt ist frei.
Arbeitskreis Freizeit und Kultur

Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde  
St. Matthäus Dormettingen

Das Jahr 2025 bringt für uns 
eine besondere Gelegenheit: 
Die Wahlen zum Kirchenge-
meinderat stehen an. Dies 
ist nicht nur ein formaler Akt, 
sondern eine Einladung, aktiv 
an der Gestaltung unserer Kir-
che und unserer Kirchenge-
meinde teilzunehmen.
Kirche darf nicht nur eigene 
Mängel und Notstände verwalten. Wir brauchen Menschen, 
die mit Tatkraft und Kreativität neue Wege gehen möchten. 
Statt zu resignieren und auszutreten, wollen wir gemeinsam 
auftreten und mitgestalten.
Vielleicht haben Sie schon einmal gedacht, dass sich in unserer 
Kirchengemeinde einiges ändern müsste. Vielleicht hatten Sie 
Ideen, wussten aber nicht, wie Sie diese umsetzen können. Jetzt 
ist die Chance, diese Ideen Realität werden zu lassen. Der Kir-
chengemeinderat bietet die Plattform, auf der Ihre Visionen und 
Vorstellungen Gehör finden und verwirklicht werden können.
Noch unsicher? Dann sprechen Sie mit den aktiven Kirchen-
gemeinderäten oder sprechen Ute Brenner oder Elmar We-
ckenmann direkt an. Treten Sie für eine Kirche in Dormettin-
gen an, die durch unser gemeinsames Handeln in die Zukunft 
geführt wird. Wir freuen uns auch über Kandidatenvorschlä-
ge und sprechen diese dann gerne persönlich an.
Sagen Sie nicht einfach „Nein“. Sagen Sie „Ja“ zur Mitgestal-
tung einer künftigen, lebendigen Kirchengemeinde St. Mat-
thäus Dormettingen.
Für den Kirchengemeinderat   Der Wahlvorstand
Ute Brenner Vorsitzende   Elmar WeckenmannFoto: FluxFactory/E+/Getty Images
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Dormettingen
Widerspruchsrechte gegen die Datenübermittlung nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG)
Die Meldebehörde informiert nachfolgend über die verschie-
denen Widerspruchsrechte der Einwohner gegen die Weiter-
gabe ihrer Meldedaten
Gemäß §§ 36 Absatz 2, 42 Absatz 3 sowie 50 Absatz 5 des Bundes-
meldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013, BGBl. I S. 1084, das zuletzt 
durch das Gesetz vom 19. Dezember 2022, BGBl. I S. 2606, geän-
dert worden ist, haben die Meldebehörden meldepflichtige Per-
sonen bei der Wohnsitzanmeldung sowie einmal jährlich durch 
ortsübliche Bekanntmachung, über die Möglichkeit des Wider-
spruchs gegen die Veröffentlichung oder Nutzung bestimmter 
personenbezogener Daten zu informieren.
1.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-

teien, Wählergruppen und andere bei Wahlen und Ab-
stimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vo-
rangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der be-
troffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Die 
Wahl- und Abstimmungsberechtigten haben das Recht, der Da-
tenübermittlung zu widersprechen.
2.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, frei-
willigen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum 
Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengeset-
zes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.
 Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
3.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten 
Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
 Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frü-
heren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder 
derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Über-
mittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-recht-

lichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt.
4.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-

lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Pres-
se oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an 
das Staatsministerium

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
 Beabsichtigen Ober- bzw. Bürgermeister außerhalb der bundes-
melderechtlich definierten Anlässe Jubilaren zu gratulieren, darf 
die Meldebehörde nach § 37 Bundesmeldegesetz (BMG) Aus-
kunft erteilen über Familiennamen, Vorname, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum des Jubiläums.
 Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Melde-
verordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und Ehe-
jubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und 
Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift so-
wie das Datum und die Art des Jubiläums. Die betroffenen Personen, 
deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen.
5.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-

ressbuchverlage
 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
 Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
 Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, den unter Ziffer 1. – 5. aufgeführten Daten-
übermittlungen, zu widersprechen.
Der Widerspruch kann mit einer eigenhändig unterschriebenen 
formlosen Erklärung oder im Rahmen einer persönlichen Vor-
sprache bei folgender Dienststelle eingelegt werden:
Gemeinde Dormettingen, Bürgerbüro, Wasenstr. 38, 72358 Dor-
mettingen, Öffnungszeiten:
Montag   08.00 – 12.30 Uhr
Dienstag   14.00 – 18.30 Uhr
Mittwoch   08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  08.00 – 12.00 Uhr
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Dormettingen, 03.01.2025 Amt für öffentliche Ordnung
-Bürgerbüro-

Das Rathaus informiert

Änderungen Notdienst Apotheken im Jahr 2025
Ab dem 1. Januar 2025 führt die Landesapothekerkammer Ba-
den-Württemberg ein neues System der Notdienstverteilung 
ein. Damit werden mithilfe von KI die Notdienste landesweit 
verteilt. Dies bedeutet, dass es künftig nur noch individuelle 
Notdienstpläne für jede einzelne Apotheke gibt. Die bisheri-
gen Notdienstkreise sind dann Geschichte.
Wollen Sie sich auch im Jahr 2025 über die aktuellen Notdiens-
te informieren, können Sie dies auf der Homepage der Lan-
desapothekerkammer Baden-Württemberg (www.lak-bw.de) 
unter Service > Patient > Apothekennotdienst 2025 oder 
über www.aponet.de tun.
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Kühlgerätesammlung im Januar 2025 
Die nächste Kühlgerätesammlung in Dormettingen findet am 
Dienstag, 14.01.2025, statt.
Es werden Kühlgeräte, Bildschirme und Fernseher mitge-
nommen.
Für die Anmeldung kann entweder die Online-Anmeldung 
auf der Homepage des Landratsamtes unter www.zoller-
nalbkreis.de im Bereich „Online-Dienste“ oder innerhalb der 
Abfall-ZAK-App genutzt werden.
Die Geräte können auch bis Mittwoch, 08.01.2025 beim Bür-
germeisteramt Dormettingen, Tel. 07427 - 2504 oder per 
E-Mail an info@gemeinde-dormettingen.de gemeldet wer-
den (Für die Anmeldung wird eine E-Mail-Adresse und eine 
Telefonnummer benötigt).
Die Geräte müssen am Sammeltag ab 6.00 Uhr am Straßen-
rand bereitgestellt werden.

Bericht der GR-Sitzung vom 19.12.2024

1.  Bürger fragen
 a)   Es wurde die Frage gestellt, ob der vom gemeinsamen 

Gutachterausschuss festgelegte Bodenrichtwert von der 
Gemeinde überprüft wurde. Der Vorsitzende bestätigte, 
dass eine Überprüfung stattfand. Es wurden geringfügige 
Korrekturen vorgenommen.

 b)   In der Zeitung wurde über eine Umfahrung Balingen-
Endingen-Schömberg berichtet und dass auch Dormet-
tingen davon betroffen wäre. Nun wurde nachgefragt, ob 
es diesbezüglich Anfragen bei der Verwaltung gab. Der 
Vorsitzende verneinte dies. Die Gemeinde hat bezüglich 
einer Umgehungsstraße keine offizielle Anfrage erhalten.

2.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
  Es wurde bekannt gegeben, dass in der Gemeinderatssitzung 

am 21.11.2024 in nichtöffentlicher Sitzung keine Beschlüsse 
gefasst wurden.

3.  Baustellenbericht
 a)  Breitbanderschließung
   Der Vorsitzende informierte, dass die Oberflächenabnah-

me stattgefunden hat. Über den Sommer wurden großflä-
chige Mängel beseitigt. Es wurden einige kleinere Mängel 
festgehalten, diese werden im Frühjahr noch nachge-
arbeitet. Der Vorsitzende zeigte sich zufrieden, dass die 
Maßnahme nun weitestgehend abgeschlossen ist.

 b)  Dreschhallenareal
   Der Vorsitzende führte aus, dass auch die Arbeiten am 

Dreschhallenareal planmäßig abgeschlossen wurden. Das 
Kreuz wurde von der Firma Holzbau Hölle aus Haigerloch 
gerichtet und vom Bauhof gestrichen. Die Pflanzarbeiten 
wurden ebenfalls abgeschlossen. Die Schlussrechnung 
wird noch erstellt. Es sind keine überplanmäßigen Kosten 
zu erwarten, bis auf die Entsorgung des belasteten Aus-
hubmaterials.

4.  Arbeitskreis Freizeit und Kultur
 a)  Tätigkeitsbericht
   Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzen-

de Herrn Elmar Weckenmann und Herrn Wolfgang Kiene. 
Herr Weckenmann führte aus, dass zu Beginn im Jahr 2013 
fast alle Vereinsvorstände Mitglieder im AK Freizeit und 
Kultur waren. Es gibt ein ansprechendes Jahresprogramm 
mit sehr unterschiedlichen monatlichen Veranstaltungen. 
Diese sollen das Dorfgeschehen aufwerten. Auch in der 
näheren Umgebung finden die Veranstaltungen Anklang. 
Er betont, dass alle Mitglieder sich ehrenamtlich engagie-
ren. Auch für das Jahr 2025 ist wieder ein vielseitiges Pro-
gramm geplant.

 b)  Beschluss über Fortführung als Gemeindeeinrichtung
   Der Vorsitzende erklärte, dass durch die finanzielle Absi-

cherung der Gemeinde vieles ausprobiert werden könne. 

Eine finanzielle Absicherung durch die Gemeinde war bisher na-
hezu nie notwendig. Der Gemeinderat fasst den Beschluss, den 
Arbeitskreis Freizeit und Kultur als kulturelle Einrichtung der Ge-
meinde Dormettingen formell anzuerkennen und fortzuführen.

5.  Förderverein Arbeitskreis Freizeit und Kultur
  Am 04.11.2024 wurde der Förderverein AK Freizeit und Kultur 

Dormettingen e. V. gegründet. Ziel des Vereins ist es, Freizeit- 
und Kulturaktivitäten in Dormettingen zu fördern und zu unter-
stützen. Um den Förderverein bei der Aufnahme seiner Tätigkeit 
zu unterstützen, schlägt die Verwaltung einen einmaligen Zu-
schuss in Höhe von 1.000 € vor. Der Gemeinderat beschloss, den 
Förderverein Arbeitskreis Freizeit und Kultur Dormettingen e. V. 
im Jahr 2025 einmalig mit 1.000 € zu bezuschussen.

6.  Schafweidepachtvertrag
 Verlängerung des bestehenden Vertrages
  Der Vorsitzende informierte, dass in den vergangenen Jahren 

die gemeindeeigenen Schafweideflächen von Herrn Fauser 
ordnungsgemäß bewirtschaftet wurden. Dieser Schafweide-
pachtvertrag ist nun ausgelaufen. Die Verwaltung empfiehlt 
dem Gemeinderat erneut, einen Pachtvertrag über einen 
Zeitraum von 5 Jahren mit Herrn Fauser zu den bisherigen 
Bedingungen abzuschließen. Der Gemeinderat beauftragte 
die Verwaltung, den Schafweidepachtvertrag über eine Flä-
che von 20,78 ha mit dem bisherigen Pächter Herrn Hartmut 
Fauser aus BL-Engstlatt abzuschließen.

7.  Ökumenische Kinder- und Jugendarbeit
 Zuschussantrag für die Jahre 2025 und 2026
  In der Gemeinde Dormettingen wird von der evangelischen 

Kirche Endingen, Erzingen, Schömberg und Täbingen eine 
Jugendreferenz zur Unterstützung der ökumenischen Kinder- 
und Jugendarbeit eingesetzt. Die Anstellung erfolgte bei der 
evangelischen Kirchengemeinde. Diese Stelle muss vollum-
fänglich aus Spenden finanziert werden. Die Gemeinde Dor-
mettingen unterstützt diese Arbeit schon seit vielen Jahren 
mit einem Betrag von 1.000 € jährlich, da auch in der Gemein-
de Dormettingen Aktivitäten der ökumenischen Kinder- und 
Jugendarbeit stattfinden. Der Gemeinderat gewährt auch für 
die Jahre 2025 und 2026 einen Zuschuss für die ökumenische 
Kinder- und Jugendarbeit, jeweils in Höhe von 1.000 €.

8.  LEADER – Region Oberer Neckar
  Die Gemeinde Dormettingen ist seit dem Jahr 2023 Teil der 

LEADER-Region Oberer Neckar. Um die Bevölkerung in die 
Entwicklung von Projekten einzubinden, fand am 04.12.2024 
ein Ideen-Workshop statt. Eine Vielzahl an Ideen wurde ein-
gebracht und mehrere Projekte kristallisierten sich bereits an 
diesem Abend heraus. Am 30.01.2025 wird eine zweite Be-
sprechung stattfinden, bei der Projekte konkretisiert werden 
sollen.

9.  Bekanntgaben und Verschiedenes
 a)  Hochbehälter
   Der Vorsitzende informierte, dass an der Ultrafiltrationsan-

lage ein defektes Modul ersetzt werden musste. Die Kos-
ten dafür lagen bei 4.200 €.

  b)  Dankesworte
    Der Vorsitzende bedankte sich beim Gemeinderat für 

das gute Miteinander im Jahr 2024. Es wurden viele 
Projekte verwirklicht. Er sprach auch seinen Dank an 
alle Mitarbeiter der Gemeinde aus.

    Der stellvertretende Bürgermeister Andreas Koch be-
dankte sich auch beim Vorsitzenden für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Er bat darum, den Dank des 
Gemeinderats auch an alle Mitarbeiter der Gemeinde 
weiterzuleiten.

10.  Anfragen
  Es gab keine Anfragen
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Coordinated by:

⬇

Im Rahmen des EU-Projekts Small4Good werden inausgewählten Regionen europaweitKleinprivatwaldbesitzende befragt. So sollen ihreMotivationen, Herausforderungen und Erfahrungen alsPrivatwaldbesitzende in der Waldbewirtschaftungsichtbar gemacht werden.WAS?

Waldbesitzende übernehmen eine wichtige Rolle beider Bewahrung der unterschiedlichen Funktionenihrer Wälder. Mit der Teilnahme an dieser Umfragetragen Sie zur Entwicklung von Strategien bei, dieWaldbesitzende und ihre Wälder jetzt und auch inZukunft bei der Bewirtschaftung unterstützen sollen.Dabei stehen auch Fragen rund um kleine bis kleinsteWaldflächen im Fokus.
WARUM?

Wenn Sie einen Wald besitzen - zögern Sie nicht,scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link undlegen Sie los! WIE?

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the
granting authority can be held responsible for them. Grant ID number 101135517 

Sie besitzen Wald und möchten Ihre
Erfahrungen teilen?

 
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör und nehmen Sie an unserer

regionalen Umfrage über Ihre Herausforderungen und Erfahrungen
mit Ihrem Wald teil.

Klicken Sie hier, um die Umfrage aufzurufen!
oder scannen Sie den QR-Code

Umfrage zu den Motivationen
und Hindernissen von

Kleinprivatwaldbesitzenden
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Waldbesitzende übernehmen eine wichtige Rolle beider Bewahrung der unterschiedlichen Funktionenihrer Wälder. Mit der Teilnahme an dieser Umfragetragen Sie zur Entwicklung von Strategien bei, dieWaldbesitzende und ihre Wälder jetzt und auch inZukunft bei der Bewirtschaftung unterstützen sollen.Dabei stehen auch Fragen rund um kleine bis kleinsteWaldflächen im Fokus.
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Coordinated by:

⬇

Die Umfrage wurde von vier Forschungsinstituten inZusammenarbeit mit Waldbesitzendenverbänden entwickelt.Durch die Kombination von Forschungsperspektive undpraktischer Erfahrung haben wir eine Umfrage entwickelt, mit derdie Vielfalt der Waldbesitzenden abgebildet wird.Das EU	 geförderten	 Projekts	 Small4Good, hat zum ZielKleinwaldbesitzende bei der multifunktionalen Bewirtschaftungihrer Wälder, der Entwicklung von Geschäftsmodellen und derVerbesserung von digitalen und KI-Lösungen zu unterstützt. Dafürist es grundlegend, die Realität und Praxis von privatenKleinwaldbesitzenden zu verstehen!
Wenn	Sie	Fragen	haben,	zögern	Sie	nicht,	unser	Team	oder

Ihren	Landeskoordinator	zu	kontaktieren:
Survey-Team:	small4good@ifp.uni-freiburg.de	

WaldBeiderBasel:	Andreas	Gabriel,
andreas.gabriel@guaraci.ch

Forstkammer	Baden-Württemberg:	
Britta	Hars,	hars@forstkammer.de
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Weitere Informationen zu diesemProjekt finden Sie hier:
www.small4good.eu
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Wenn	Sie	Fragen	haben,	zögern	Sie	nicht,	unser	Team	oder

Ihren	Landeskoordinator	zu	kontaktieren:
Survey-Team:	small4good@ifp.uni-freiburg.de	small4good@ifp.uni-freiburg.de	

WaldBeiderBasel:	Andreas	Gabriel,
andreas.gabriel@guaraci.chandreas.gabriel@guaraci.ch

Forstkammer	Baden-Württemberg:	
Britta	Hars,	hars@forstkammer.dehars@forstkammer.deWeitere Informationen zu diesemProjekt finden Sie hier:

www.small4good.euwww.small4good.eu
Coordinated by:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the
granting authority can be held responsible for them. Grant ID number 101135517 

Gemeindeverwaltungsverband

Rentenberatungstermine 2025:
Die Beratungstermine durch die Deutsche Ren-
tenversicherung für die Verbandsgemeinden 
finden in den Räumlichkeiten beim Gemeinde-
verwaltungsverband Oberes Schlichemtal, 
Schillerstraße 29, 72355 Schömberg, statt.

Die Rentenberatungstermine für das 1. Halbjahr 2025 
werden wie folgt terminiert:
Mittwoch, 29.01.2025
Mittwoch, 26.02.2025
Mittwoch, 26.03.2025
Mittwoch, 30.04.2025
Mittwoch, 28.05.2025
Mittwoch, 25.06.2025

Die Rentenberatungstermine für das 2. Halbjahr 2025 
werden wie folgt terminiert:
Mittwoch, 30.07.2025
Mittwoch, 27.08.2025
Mittwoch, 24.09.2025
Mittwoch, 29.10.2025
Mittwoch, 26.11.2025
Mittwoch, 10.12.2025

Hinweis:
Eine Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich!
Diese kann beim Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schli-
chemtal, Frau Bulach, Telefon: 07427/9498-22 erfolgen.
Herr Beuter, Versichertenberater der Deutschen Rentenversi-
cherung, wird an den festgelegten Tagen die Beratung und/
oder Antragstellung übernehmen. Bitte beachten Sie, dass 
Rentenanträge maximal ein halbes Jahr vor Rentenbeginn 
gestellt werden können.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass durch den Ge-
meindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal ledig-
lich die Terminvereinbarung stattfindet. Eine Beratung 
oder die Beantwortung von inhaltlichen Fragen durch die 
Verbandsgeschäftsstelle ist nicht möglich. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich bitte direkt an die Deutsche Rentenversi-
cherung in Reutlingen, Telefon: 07121/2037-0.
Merk- und Hinweisblätter stehen zum Download auf der 
Homepage des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes 
Schlichemtal, www.oberes-schlichemtal.de bereit.
Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Schulnachrichten

Schlossbergschule Dotternhausen

Schnupperbesuch in der Gemeindebücherei Dotternhausen
Schon Goethe wusste: „Wer Bücher liest, schaut in die Welt …“
Bücher sind für die Entwicklung eines Kindes von zentraler Be-
deutung. Sie erweitern den Horizont, nähren die Vorstellungs-
kraft, stärken das Gedächtnis und die Konzentration. Das Lesen 
von Büchern regt die Fantasie des Lesenden an, stärkt den Wort-
schatz und bedeutet nicht zuletzt, dass man sich in eine ande-
re Welt hineinversetzen und seine eigenen Gedanken sammeln 
kann.
Um den neuen Erstklässlern Lust auf Bücher und damit auf das 
Selberlesen zu machen und um ihnen zu zeigen, dass sie in ihrer 
nächsten Umgebung mit der Gemeindebücherei einen Ort ha-
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ben, an dem sie sich stets nach Herzenswunsch ein Buch aussu-
chen können, besuchten die beiden ersten Klassen der Schloss-
bergschule die Gemeindebücherei Dotternhausen. Die Kinder 
wurden herzlich von Frau Seeburger und Frau Pupka-Lipinski 
empfangen und erhielten einen Einblick in die Institution „Büche-
rei“. Nach einer gemütlichen Schmöker- und Vorlesezeit durfte je-
des Kind ein Buch ausleihen und in die Schule mitnehmen. Viele 
begeisterte Kinder möchten die Bücherei zukünftig regelmäßig 
besuchen und das vielfältige Angebot an Lesestoff nutzen. Ein 
großer Dank für diesen schönen Mittag geht an die beiden Leite-
rinnen der Bücherei.

 
 Foto: Schule

Informationen anderer Ämter 
und öffentlichen Einrichtungen

Bundesagentur für Arbeit -
Agentur für Arbeit Balingen

Berufsberatung für Erwachsene in der VHS Hechingen
Sprechstunde am 09. Januar 2025 von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Wo kann ich berufliches Wissen updaten? Wie kann ich mehr Ver-
antwortung im Job übernehmen? Wer bezahlt meine Weiterbil-
dung? Was könnte mein nächster Karriereschritt sein? Wie schaffe 
ich es nach Kindererziehung oder Pflege zurück in die Berufswelt?
Katja Danhammer, Berufsberaterin für Erwachsene, beantwortet 
diese und weitere Fragen in ihrer Sprechstunde in der VHS He-
chingen in der Münzgasse 4/1 in Hechingen am 09. Januar 2025 
von 9 bis 14 Uhr.
Katja Danhammer war nach einem Studium des internationalen 
Marketings in verschiedenen Branchen im Vertrieb und Marke-
ting tätig, bevor sie als Quereinsteigerin zur Agentur für Arbeit 
wechselte. In ihrer langjährigen Tätigkeit hat sie Erfahrungen in 
vielen verschiedenen Bereichen wie der Vermittlung und dem 
Arbeitgeber-Service gesammelt. Mit der 2020 neu geschaffenen 
Dienstleistung „Berufsberatung für Erwachse-
ne“ wechselte sie ins beraterische Umfeld und 
freut sich auf Besuche in der Sprechstunde.
Anmeldungen für ein Zeitfenster zur kostenlo-
sen Beratung mit der Kursnummer 5609 sind 
noch bis zum 07. Januar 2025 unter https://
www.vhs-hechingen.de/beratungstage direkt 
auf der Homepage der VHS Hechingen möglich.
Der Beratertag findet in regelmäßigen Abständen statt. Der 
nächste Termin ist am 20. Februar 2025 von 14 bis 18 Uhr geplant.

 
QR-Code zur 
Anmeldung

Sozialversicherung für Landwirtschaft 
Forsten und Gartenbau

Sozialversicherung
LKK: Neuer Beitragsmaßstab gilt ab 2025
Ab 1. Januar 2025 löst das Standardeinkommen den korri-
gierten Flächenwert als Berechnungsgrundlage für den Bei-
trag der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) ab.
Für die Beitragsbemessung der in der LKK versicherten Unterneh-
merinnen und Unternehmer ist das Einkommen aus Land- und 
Forstwirtschaft maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers 
ist dabei allerdings nicht auf den Einkommensteuerbescheid 
abzustellen, sondern auf das Einkommenspotenzial des Betrie-
bes – bisher ermittelt nach dem „korrigierten Flächenwert“. Weil 
nach der Grundsteuerreform ab 1. Januar die dafür notwendigen 
Berechnungsfaktoren nicht mehr zur Verfügung stehen, musste 
ein neuer Beitragsmaßstab gefunden werden. Die Vertreterver-
sammlung sprach sich für das „Standardeinkommen“ als neuen 
Maßstab aus. Dieses basiert auf betriebswirtschaftlichen Daten.
Das maßgebliche Einkommen ergibt sich aus der Summe der nach 
Flächengröße und dem Durchschnittsbestand der Tiere berech-
neten Standardeinkommenswerte des jeweiligen Unternehmens. 
Hiernach erfolgt die Zuordnung zur Beitragsklasse. Die Standar-
deinkommenswerte werden dabei unter anderem auf Basis von 
Produktionsmengen und Preisen vom Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft sowie vom Thünen-Institut jähr-
lich neu ermittelt. Daten des Testbetriebsnetzes sowie des Zent-
rums für Betriebswirtschaft im Gartenbau werden berücksichtigt. 
Es wird nach verschiedenen Flächennutzungen, nach mehreren 
Tierarten sowie grundsätzlich nach Landkreisen differenziert.
Der neue Beitragsmaßstab wird für viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer Veränderungen in der Beitragsklassenzuordnung mit 
sich bringen. Insbesondere Betriebe mit Tierhaltung müssen sich auf 
geänderte Beiträge einstellen, da die Tiere bei der Ermittlung des 
Einkommenspotenzials bisher kaum berücksichtigt wurden.
Beitragssprünge lassen sich nicht vermeiden, werden aber durch 
größere Spannen zwischen den Beitragsklassen sowie durch eine 
dreijährige Übergangszeit bei einem Beitragsklassenwechsel ab-
gefedert. 42 Prozent der Unternehmer werden niedriger einge-
stuft, 15 Prozent bleiben in ihrer Beitragsklasse und 43 Prozent 
werden höher eingestuft. Die Beitragsklassenzuordnung macht 
auch das unterschiedliche Einkommensgefüge in der deutschen 
Agrarlandschaft deutlich.
Neben dem neuen Beitragsmaßstab sind auch die Gesetzes- und 
Haushaltsvorgaben zu beachten. So zwingen allein die stei-
genden Leistungsausgaben in 2025 und abgeschmolzene Be-
triebsmittel dazu, das Beitragsvolumen und damit die Beiträge 
anzuheben. Auch die gestiegenen Zusatzbeitragssätze in der all-
gemeinen Krankenversicherung und die Erhöhung der Beitrags-
bemessungsgrenze wirken direkt auf die Beiträge der LKK. Denn 
der Beitrag der höchsten Beitragsklasse 20 muss am Höchstbei-
trag der allgemeinen Krankenversicherung ausgerichtet sein und 
darf diesen nur geringfügig unterschreiten. Alles in allem ist die 
Beitragsgestaltung der LKK im Vergleich zu den Beiträgen der 
allgemeinen Krankenversicherung aber weiterhin günstig. Nach 
Überzeugung der SVLFG-Selbstverwaltung führt der neue Bei-
tragsmaßstab – trotz der teilweise erheblichen Veränderungen 
in der Beitragsklassenzuordnung – zu einer insgesamt größeren 
Beitragsgerechtigkeit.
Einen ausführlichen Artikel hierzu hat die SVLFG im Internet 
bereitgestellt unter www.svlfg.de/alles-svlfg-4-2024. Weitere In-
formationen sowie die Satzung der SVLFG sind zu finden unter 
www.svlfg.de/beitraege-lkk und www.svlfg.de/satzung.
SVLFG

sicher & gesund aus einer Hand
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau – kurz SVLFG – ist der Verbundträger der Landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft, Alters-, Kranken- und Pflegekasse. 
Die SVLFG erbringt übergreifend Leistungen sicher und gesund 
aus einer Hand und ist der einzige Sozialversicherungsträger für 

Alles auf einen Blick
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Selbständige und ihre mitarbeitenden Familienangehörigen in 
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Mit den Kenntnis-
sen über die besonderen Bedürfnisse der Versicherten und de-
ren Betriebe trägt die SVLFG als Partner im ländlichen Raum zur 
größtmöglichen Arbeitssicherheit bei und unterstützt bei einer 
gesundheitsfördernden Lebensweise. Dabei gehören Leistungen 
wie die Betriebs- und Haushaltshilfe und speziell auf die Grüne 
Branche zugeschnittene Gesundheitsangebote zum herausra-
genden Portfolio. Die SVLFG zeichnet sich durch wirkungsvolle, 
versicherungszweigübergreifende Präventionsarbeit aus. Durch 
die berufsständische Selbstverwaltung ist die direkte Mitwirkung 
der Versicherten sichergestellt.

Acker und SVLFG verlängern erfolgreiche Partner-
schaft zur Förderung eines zukunftsorientierten 
Bildungssystems
Acker e. V. und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) freuen sich, die Verlänge-
rung ihrer Partnerschaft bekannt zu geben. Seit 2021 arbei-
ten die beiden Organisationen erfolgreich zusammen, um 
das Bildungsprogramm „AckerRacker“ von Acker auszubau-
en und möglichst vielen Kindern in Kitas und Kindergärten 
die Bedeutung einer gesunden Ernährung und nachhaltigen 
Landwirtschaft lebhaft zu veranschaulichen.
Die SVLFG ist einer der Hauptförderpartner von Acker und un-
terstützt das Bildungsprogramm „AckerRacker“ in zwei wesentli-
chen Bereichen: Zum einen wird die inhaltliche und strukturelle 
Weiterentwicklung des Programms gefördert, um im Rahmen 
der Vision „2030 jedes Kind“ eine möglichst große Anzahl an Kita- 
und Kindergartenkindern zu erreichen. Zum anderen wird dank 
der Unterstützung das AckerRacker-Programm bundesweit an 
Kitas direkt umgesetzt, insbesondere in ländlichen Regionen und 
sozioökonomisch benachteiligten Umfeldern.
Mit der neuen Förderung von insgesamt 1,7 Millionen Euro bis 
2028 werden im nächsten Jahr unter anderem 120 Kitas das Bil-
dungsprogramm durchführen. Die Initiative zielt darauf ab, Kin-
der frühzeitig an gesunde Ernährung und nachhaltige Landwirt-
schaft heranzuführen und ihnen wichtige Kompetenzen für ihre 
persönliche und soziale Entwicklung zu vermitteln.
„Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen und die nachhal-
tige Unterstützung der SVLFG, die es uns ermöglicht, unser Bil-
dungsprogramm ‚AckerRacker‘ weiter zu skalieren, um Kindern in 
Deutschland wertvolle Bildungserlebnisse rund um Lebensmittel 
und Landwirtschaft zu ermöglichen“, sagt Dr. Christoph Schmitz, 
Gründer und Geschäftsführer von Acker. „Gemeinsam können wir 
einen nachhaltigen Wandel in unserer Gesellschaft schaffen, der 
bei den Kleinsten ansetzt.“
Martin Empl, Vorstandsvorsitzender der SVLFG, bezeichnete die 
Partnerschaft zwischen Acker e. V. und der SVLFG als entschei-
denden Schritt, den Kindern – und somit der nächsten Generati-
on – die regionale Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung 
in Richtung einer gesünderen und umweltbewussteren Zukunft 
näherzubringen.
Acker e. V. / SVLFG

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 9. Januar 2025
17.00 Uhr   Jungschar Dormettingen Pfarrsaal
19.00 Uhr   J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus
Freitag, 10. Januar 2025
18.00 Uhr   Gebetskreis - Treffpunkt nach Absprache

Sonntag, 12. Januar 2025
09.00 Uhr   Täbingen: Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger
10.00 Uhr    Endingen: suz-Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Martin 

Brändl und Steffi Bahlinger zur Jahreslosung 2025: 
Prüft alles und behaltet das Gute! 1. Thess 5,21

10.15 Uhr    Erzingen: EINS-Gottesdienst mit Abendmahl. Un-
ser Gottesdienst im modernen Gewand, mit Band, 
Botschaft und Livestream. Anschließend Kirchen-
kaffee. Herzliche Einladung!

19.00 Uhr    Schömberg: Die Gebetswoche Schömberg 2025 
unter dem Motto „Miteinander Hoffnung leben“ 
startet im Gemeindezentrum in Schömberg und 
wird bis 19. Januar jeden Tag um 19 Uhr dort statt-
finden. Herzliche Einladung, dabei zu sein, mitzu-
beten und miteinander Hoffnung zu leben!

Montag, 13. Januar 2025
16.00 Uhr   Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen
19.00 Uhr   Gebetswoche Schömberg 2025 „Miteinander 

Hoffnung leben“ im Gemeindezentrum in Schöm-
berg

20.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine 
Eha 07427 3955 oder Volker Koch

Dienstag, 14. Januar 2025
17.00 Uhr   Jungschar im Jugendhaus Erzingen
19.00 Uhr   Gebetswoche Schömberg 2025 „Miteinander 

Hoffnung leben“ im Gemeindezentrum in Schöm-
berg

19.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis im Kath. Pfarrhaus in 
Schömberg - Anfrage bei Karin Eha, Tel. 07427 
466321 oder Pia Seeburger, Tel. 07427 7223

Mittwoch, 15. Januar 2025
15.30 Uhr    Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Endingen
19.00 Uhr   Gebetswoche Schömberg 2025 „Miteinander 

Hoffnung leben“ im Gemeindezentrum in Schöm-
berg

20.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi Ru-
dek 07427 3241 oder Marianne Sauter 07427 2953

20.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike 
Ilchmann-Ruggaber 07427 8606 oder Martina 
Heinzler 07427 6251

Donnerstag, 16. Januar 2025
17.00 Uhr   Jungschar Dormettingen Pfarrsaal
19.00 Uhr   J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus
19.00 Uhr   Gebetswoche Schömberg 2025 „Miteinander 

Hoffnung leben“ im Gemeindezentrum in Schöm-
berg

Hinweise:
Erweiterung Gemeindezentrum
Das Gemeindezentrum kann derzeit aufgrund der Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten nur bedingt genutzt werden. Die Gruppen 
und Kreise treffen sich ggf. nach Absprache in anderen Räumen. 
Wie lange diese Bauphase andauert, ist derzeit noch nicht abseh-
bar! Wir informieren Sie über Änderungen! Weiterhin sammeln 
wir Schuhe und Tonerkartuschen zugunsten der Erweiterung. In-
fos und Abgabestelle z. B. bei Familie Schleicher in Dormettingen, 
Dautmerger Str. 24.

Herausgeber:
Gemeinde Dormettingen
Wasenstraße 38
72358 Dormettingen
Tel. 07427/2504,  Fax 07427/8122
info@gemeinde-dormettingen.de

Verantwortlich für den amtli-
chen Inhalt, alle sonstigen Ver-
lautbarungen und Mitteilungen 
ist Bürgermeister Anton Müller 
oder dessen Vertretung im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst 
noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot.

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, 
Tel.: 07033 6924-0, 
info@gsvertrieb.de, 
www.gsvertrieb.de
Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, 
Tel.: 07033 525-460, abo@
nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de
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Gottesdienste im Livestream
Weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamtkir-
chengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, entweder 
auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de 
bzw. unserem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal der Kirchenge-
meinde Endingen.
Kurze Telefonandachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 Mi-
nuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33.

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

Im Trauerfall – Änderungen bis Anfang Februar
Bis 02.02.2025 übernimmt alle Beerdigungen Ge-
meindereferent Wolfgang Schmid. Er ist unter der 
Telefon-Nr. 0160 99114770 oder 07428 9381965 
oder unter der E-Mail-Adresse knaisch.schmid@t-
online.de erreichbar. Bitte sprechen Sie auch auf 
den Anrufbeantworter, er ruft zeitnah zurück.
Pfarrer Pushpam ist in seiner Heimat und Diakon 

Drobny ist aufgrund einer OP vorübergehend nicht einsatzfähig.

Gottesdienste
Sonntag, 12.01.25 Taufe des Herrn
09:00 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, 19.01. Zweiter Sonntag im Jahreskreis
Wir verweisen auf die Gottesdienste der Nachbargemeinden
Sonntag, 26.01. Dritter Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, 02.02. Lichtmess
09:30 Uhr  Wortgottesfeier (Team)

Vergelts Gott zur Investitur
Liebe Gemeindemitglieder,
von Herzen möchte ich mich bei Ihnen allen für die zahlreichen 
Glückwünsche, freundlichen Worte und Segenswünsche bedan-
ken, die mich zu meiner Investitur zum Pfarrer der Seelsorgeein-
heit Oberes Schlichemtal erreicht haben. Ihre Wertschätzung und 
Ihre Gebete haben mich tief berührt und stärken mich in meinem 
Dienst.
Ein besonderer Dank gilt auch allen, die mir durch Ihre Taten, Ge-
schenke oder dem Besuch der Feier, Ihre Verbundenheit gezeigt 
haben. Es ist ein großes Geschenk, Teil dieser lebendigen und 
herzlichen Gemeinschaft zu sein.
Mit einem dankbaren Herzen und in Verbundenheit grüße ich Sie 
herzlich aus Kerala.
Ihr Pfarrer Shibu Vincent Pushpam.

 
 Foto: Schweizer

 
Foto: privat

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

Öffnungszeiten
Katholisches Pfarramt, Hauptstr. 2
Montag  14:00 - 17:15 Uhr
Dienstag  14:00 - 17:15 Uhr
Mittwoch  08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 17:15 Uhr
Auch vormittags unter Tel. 07427 / 2193 erreichbar.
E-Mail: stmartinus.dotternhausen@drs.de
AKTUELLES, einen IMPULS und weitere Gottesdienste finden Sie 
unter www.stadtkirche-schoemberg.de.

Gottesdienste in den Nachbargemeinden
Samstag, 11.01. Vorabend Taufe des Herrn
19:00 Uhr Vorabendmesse in Ratshausen
Sonntag, 12.01. Taufe des Herrn
09:00 Uhr Hl. Messe in Dormettingen und Weilen
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Zimmern (Team) und Hausen (GRF)
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Schörzingen (GRF)
Mittwoch, 15.01. 
19:00 Uhr Abendmesse in Ratshausen

Seniorennachrichten

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir hoffen, dass ihr alle frohen Herzens und gesund im neuen 
Jahr 2025 angekommen seid.
Hoffen wir auch in diesen besonderen Zeiten, dass stets das Po-
sitive überwiegt und wir alle die nächsten 12 Monate mit Freude 
und in Frieden gemeinsam erleben dürfen.

Immer dann, wenn die Liebe nicht ganz reicht,
wünschen wir euch Großherzigkeit.

Immer dann, wenn ihr auf Rache sinnt,
wünschen wir euch Mut zum Verzeihen.

Immer dann, wenn sich bei euch das Misstrauen rührt,
wünschen wir euch Vertrauen.

Immer dann, wenn ihr euch ärgert,
wünschen wir euch ein herzhaftes Lachen.
Immer dann, wenn euch der Kragen platzt,
wünschen wir euch ein tiefes Durchatmen.

Immer dann, wenn ihr aufgeben wollt,
wünschen wir euch die Kraft für den nächsten Schritt.

Immer dann, wenn Gott für euch weit weg scheint,
wünschen wir euch seine spürbare Nähe.

(Verfasser unbekannt)
Mit diesen Neujahreswünschen wollen wir nun ins neue Jahr star-
ten.
Aufgrund der Feiertage fällt der obligatorische Seniorennachmit-
tag im Januar leider aus.
Wir würden aber gerne mit denen, die Lust haben, nächsten 
Mittwoch, 15.01.2025, einen kleinen Ausflug nach Meßstetten 
ins Museum für Volkskunst machen.
Dort findet zur Zeit eine Krippenausstellung statt.
Nähere Informationen dazu erfolgen in den nächsten Tagen!
Herzliche Grüße
Euer Team für Seniorenarbeit
Edith (Tel. 1010), Herlinde (Tel. 496) und Sabine (Tel. 1033)

Vorankündigung:
Der nächste Seniorennachmittag findet am Mittwoch, 
05.02.2025 statt. Eine Einladung erfolgt zu gg. Zeit.

REGIONAL DENKEN - REGIONAL HANDELN
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Vereinsnachrichten

Musikverein 
Dormettingen e.V. Jahre

Terminverschiebung Generalversammlung
Liebe Musikfreunde,
wir hoffen, Ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Leider müssen 
wir unsere für den 17.01.2025 geplante Generalversammlung auf 
den 21.03.2025 verschieben.
Euer Musikverein Dormettingen e. V.

Terminvorschau:
Am 18. Januar sammeln unsere Jugendlichen wieder die Christ-
bäume ein. Bitte ab 9 Uhr am Straßenrand bereitlegen. Vielen 
Dank!

 
Unser bewährtes Christbaum-Sammelteam rückt auch dieses Jahr 
wieder aus. Sie freuen sich über eine kleine Spende. Foto: Schottre

Jugendkapelle stimmt auf Weihnacht ein
Liebe Musikfreunde,
auch in diesem Jahr zog unsere Jugendkapelle durch die Straßen 
und stimmte mit festlichen Weisen auf den Heiligen Abend ein. 
Unterstützt von einigen Vätern am tiefen Blech, leitete Jugend-
dirigentin Caroline Sinz das wohlklingende Ensemble. Bei kalter 
aber trockener Witterung erfreuten wir viele unsere Mitbürger, 
die nicht mit Applaus geizten. Gerne folgten wir der Einladung 
von Vorstand Heinz Weckenmann zu einem kurzen Umtrunk und 
auch die Feuerwehr lud zu wärmenden Getränken ein. Zum Ab-
schluss wurde noch die Kinderchristmette in der St. Matthäus-
Kirche musikalisch umrahmt, bevor alle zu ihren Familien zur Be-
scherung gingen.

 
Unsere Jugendkapelle unter der Leitung von Caroline Sinz. Foto: 
Schottre

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

Einladung zur 37. ordentlichen Mitgliederversammlung
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung der Narrenzunft am
Mittwoch, 22.01.2025, um 19.00 Uhr im Landgasthaus Wie-

sental Dautmergen
laden wir unsere Ehrenmitglieder, Mitglieder, alle Freunde und 
Förderer unseres Vereins sowie alle Personen, die unseren Verein 
als neue Mitglieder unterstützen wollen, herzlich ein.
Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Totengedenken
3.  Bericht des Vorstandsteams
4.  Bericht des Schriftführers
5.  Kassenbericht
6.  Diskussion zu den Berichten
7.  Entlastung
8.  Ehrungen
9.  Satzungsänderung
	 ● Zwecke, Ziele & Aufgabe des Vereins
	 ● Vergütung & Haftung
	 ● Mitgliedschaft
10.  Wahlen
11. Anpassung Mitgliederbeitrag
12. Anträge, Wünsche, Verschiedenes
Anträge zur Hauptversammlung müssen satzungsgemäß 4 Tage vor 
der Hauptversammlung beim Vorstandsteam schriftlich vorliegen.
Die Anträge sind dabei mit einer Begründung zu versehen.
Über zahlreichen Besuch unserer Mitgliederversammlung freuen 
wir uns.
Narrenzunft „Rutsch Nom“ Dormettingen e. V.
Klaus Edelmann und Marcel Prowasnik
Vorstandsteam

Erscheinungsbild Klotzmesser & Fuchswadel
Aus gegebenem Anlass weisen wir erneut auf die Häsordnung hin.
Es sollte selbstverständlich sein, dass das Narrenkleid in einem 
kompletten, ordentlichen und sauberen Zustand ist.
Allgemein:
• Ein Narr trägt keine Turnschuhe - zu allen Narrenkleidern 

werden Halbschuhe oder knöchelhohe Schuhe in Schwarz 
getragen

• Lange Haare müssen bei getragener Larve unter der Haube / 
dem Larventuch sein

• Trinkbecher, Flaschen oder ähnliche Accessoires werden im 
Umzug bzw. beim Bühnenauftritt nicht offen am Narrenkleid 
getragen

Klotzmesser:
• Gabelmass (mit Maßzeichnung) ist immer mitzuführen
• Schwarze Handschuhe
• Perücke ist ordentlich frisiert und deckt die Haube ab
• An den Hut wird ein Kiefernzweig links am Hutband ange-

bracht
• Socken sind farblich passend zum Umhang zu wählen (Bsp.: 

keine blauen Socken zum roten Umhang)
• Halstuch bei Bedarf in Rot, Dunkelgrün oder -blau (nicht 

Neon) & darf bei getragener Larve nicht sichtbar sein
Fuchswadel:
• Sandwurst ist immer mitzuführen
• Saubere weiße Handschuhe
• Die Tücher werden links an der Hose unter der Jacke befestigt
• Das Larventuch wird bei getragener Larve geschlossen
• Halstuch bei Bedarf in Rot, Dunkelgrün oder -blau (nicht 

Neon) & darf bei getragener Larve nicht sichtbar sein
• Es wird kein Korb oder Tasche sichtbar mitgeführt - Ausnah-

me: zum Kleidle passende, bemalte Umhängetasche

Brauchtumsabend in Geislingen am Samstag, 11.01.2025
Wir freuen uns am Samstag zusammen mit euch in die Fasnet-
saison 2025 zu starten. Der Bus fährt um 19.00 Uhr an der Zunft-
stube ab.
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Die Rückfahrtzeiten werden im Bus bekannt gegeben.

Terminvorschau
• 18.01.25 Brauchtumsabend in Zimmern u. d. B.
• 22.01.25 37. ordentliche Mitgliederversammlung im Gasthaus 

Wiesental
• 02.02.25 Umzug Unterdigisheim
• 08.02.25 (mittags) Kinderringtreffen Bisingen
• 08.02.25 (abends) Ringbrauchtumsabend Bisingen
• 09.02.25 Ringumzug Bisingen
• 22.02.25 Brauchtumsabend Dormettingen
• 27.02.25 Kinderfasnet mit buntem Programm und Unterhal-

tung vom Starzach-Duo
• 02.03.25 Klotzmesserball
• 04.03.25 Dorffasnet
• 08.03.25 Fackelfeuer

TSV Dormettingen

Kinderaktionstag TSV Dormettingen e.V.
Am 3. Adventssonntag, 15. Dezember 2024, waren alle Eltern-
Kind-Sportler, Vorschulkinder bis hin zu den Jugendlichen mit 
ihren Eltern eingeladen, um den Abschluss des 100-jährigen TSV-
Jubiläums zu feiern.
Die Schulturnhalle und die Mehrzweckhalle waren zur Freude 
der Übungsleiter gut besucht und von einem schönen Mitein-
ander geprägt. Kinder bis zur 1. Klasse konnten sich an der von 
Kerstin Weckenmann und Kristin Dinter interessant gestalteten 
Bewegungslandschaft erproben und austoben. Danach wurden 
sie von Turni, dem Maskottchen des STB, mit einer kleinen Bewe-
gungsgeschichte zum Mitmachen angeregt und danach zur
Mehrzweckhalle begleitet. Dort hatten indes unsere Sportler im 
Schulkindalter an einem Ninja-Park de luxe ihren Spaß und ihre 
Abenteuerlust. Maxi und Johannes Beck hatten sehr viel Zeit und 
Kreativität in diesen Parcours gesteckt, was durch das aktive und 
lusterfüllte Ausprobieren von den Gästen belohnt wurde. Da-
nach konnte man sich an dem, von den Eltern und Übungsleitern 
reichhaltig bestückten Buffet erlaben. Die Getränke wurden vom 
TSV zur Verfügung gestellt.
Den Höhepunkt und zugleich Abschluss bildete der Puppen-
spieler und Zauberer Christof Frank aus Rottweil, der uns alle, 
Klein wie Groß, 45 Minuten bestens unterhielt. Mit einem TSV-
Geschenk für jedes Kind endete der schöne Aktionstag.
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen Kindern, 
deren Eltern, den Übungsleitern und Organisatoren für das Mit-
wirken in jeglicher Form.
Carola Scherer

 
 Foto: TSV

SonNe

Herzliche Einladung zum Spielenachmittag!
Wir starten mit unserem Spielenachmittag 
am 2. Dienstag im neuen Jahr und treffen 
uns am 14. Januar, um 14:30 Uhr, im Sankt-
Anna-Stift in Dotternhausen.
Alle, die die Gemeinschaft suchen, die beim 
gemeinsamen Spielen und bei Kaffee und 
Kuchen gerne gute Gespräche führen, sind herzlich willkommen!
Viele Grüße
Helmut Künstle
Bleibet gsond!

SonNe
Café plus

Kontakt               Einsatzleiterinnen:
C. Kerner 07427 / 41 99 538
K. Rauscher 07427 / 41 99 826
netzwerk@SonNe-3D.de

Mittwoch, 
29. Januar 

2025
14.30 – 17.00 Uhr

Sportheim  
Dotternhausen

Auf mehrfachen Wunsch bieten wir Ihnen 
nochmals Informationen zum Thema 
Testament und Testamentsvollstreckung 
an. Es werden unter anderem folgende 
Fragen behandelt: wer braucht ein 
Testament, wie muss ein Testament 
aussehen, wo bewahre ich mein Testament 
auf, kann ich es wieder ändern, ist eine 
Testamentsvollstreckung sinnvoll?

Eine Anmeldung 
erleichtert die 

Planung.

Jugendmusikschule

Dormettingen-Rosenfeld-Geislingen. Am 4. Dezember lud die Ju-
gendmusikschule Zollernalb e.V. zur Musizierstunde in den Saal 
des Evangelischen Gemeindehauses in Rosenfeld ein. Die Kinder 
der musikalischen Früherziehung aus 8 verschiedenen Gruppen 
hatten unter dem Motto „Lasst uns froh und munter sein“ Lieder 
und Tänze mit ihren Lehrerinnen einstudiert, die sie den eingela-
denen Eltern, Omas, Opas und Geschwistern vorführen wollten.
Die Aufregung und Anspannung waren zu spüren, als die Kinder 
der Gruppen aus Leidringen, Erlaheim, Binsdorf, Täbingen, Dor-
mettingen, Rosenfeld, Geislingen und Heiligenzimmern auf den 
vorbereiteten Plätzen inmitten der weihnachtlich dekorierten 
Bühne Platz nahmen. Das Publikum war ebenso gespannt und 
voller Vorfreude.
Daniela Edelmann und Jasmin Schneider begrüßten die Akteure 
und das Publikum und brachten die Freude über die vielen Fa-
milienmitglieder, die gekommen waren, um die Aufführung der 
jüngsten Schülerinnen und Schüler der Musikschule zu sehen 
zum Ausdruck. Beide Kursleiterinnen sangen mit ihren Kindern 

NUSSBAUM.de
Deine Region auf



12   |    Amtsblatt Dormettingen · 08. Januar 2025 · Nr. 1/2

das wöchentliche Begrüßungslied, bevor eine Klanggeschichte 
zum Nikolaus vorgetragen wurde. Jetzt ging es Schlag auf Schlag: 
Ein Lied über das Eselchen des Nikolauses wurde gesungen und 
ein Schneeflockentanz getanzt. Im Anschluss daran intonierten 
die Kleinen das Lied vom Schneemann, der sich nachts plötzlich 
bewegt. Die Kinder hatten in den Kursstunden Nussklappern 
gebastelt, die mit „lasst uns froh und munter sein“ zum Einsatz 
kamen.
Die kleinen Akteure staunten nicht schlecht, als zum Abschluss 
der Musizierstunde tatsächlich der heilige Nikolaus den Raum 
betrat und alle Kinder für ihr wundervolles Musizieren mit einem 
kleinen Geschenk bedachte. Großen Applaus gab es für alle Bei-
träge, strahlende Kinderaugen und stolze Mamas, Papas, Omas 
und Opas waren zu sehen.

 
 Foto: JMS-Zollernalb

Sonstiges

Jugendtreff Dotternhausen

Mobiler Dienst Balingen
Wann?   Grundschulgruppe 2. – 4. Klasse: 
   Donnerstag 16:15 – 17:45 Uhr
   Offener Treff ab Klasse 5:
   Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr
Wo?  Im Jugendtreff Dotternhausen
   Schlossbergschule, Schulstr. 11
   72359 Dotternhausen
Bei wem? Verena Schetter Tina Fuhrmann
   0157 375 354 29 01776459993
Wer?   Grundschulgruppe: Alle Grundschüler ab der 2. Klas-

se der Schlossbergschule Dotternhausen
    Offener Treff: Alle Kinder und Jugendlichen ab der 5. 

Klasse
Was?   Freunde treffen, Tischkicker, Playstation, Musik, 

Spiele und vieles mehr…
Und?   Keine Anmeldung, keine Verpflichtung, bedin-

gungslose Teilnahme!

Liebe Kinder und Jugendlichen, liebe Eltern,
 herzlich laden wir euch an folgenden Tagen in den Jugendtreff 
ein:
    Offener Treff ab Klasse 5: 
   Dienstag von 16:30 – 18:00 Uhr
   Grundschulgruppe 2.-4. Klasse: 
   Donnerstag von 16:15 – 17:45 Uhr
Es sind tolle und abwechslungsreiche Pro-
grammpunkte geplant, welche die Advents-
zeit noch schöner machen.
Der Jugendtreff ist ein Offenes Angebot, was 
bedeutet, dass Sie Ihr Kind nur zu Ausflügen 
verbindlich anmelden müssen. Es handelt 
sich um kein festes Betreuungsangebot. 
Während den Öffnungszeiten ist es Ihren Kindern erlaubt, den 
Jugendtreff zu besuchen. Über die Dauer des Aufenthalts bestim-
men Sie oder Ihr Kind. Die Betreuung der Kinder und Jugendli-
chen findet ausschließlich in den Räumen des Jugendtreffs statt. 

 

Die Aufsichtspflicht kann nur dort gewährleistet werden.
Das aktuelle Programm finden Sie im Amtsblatt Dotternhausen, 
im Amtsblatt Dormettingen oder im Jugendtreff direkt und wird 
alle zwei Monate veröffentlicht.
In den Schulferien bleibt der Jugendtreff geschlossen und es wird 
ein Ferienprogramm angeboten!
Viel Freude im Jugendtreff wünschen euch
Verena Schetter und Tina Fuhrmann
Diasporahaus Bietenhausen e.V.

Programmübersicht Januar und Februar 2025
KW02
Offener Treff 07.01.
Grundschulgruppe 09.01.

Wir bemalen Glückssteine.

KW03
Offener Treff 14.01.
Grundschulgruppe 16.01.

Wir machen Vogelfutter.
Das Angebot der Grundschulgrup-
pe, fällt leider aus (16.01.).

KW04
Offener Treff 21.01.
Grundschulgruppe 23.01.

Wir machen Waffeln.

KW05
Offener Treff 28.01.
Grundschulgruppe 30.01

Wir machen einen Spielenachmit-
tag.

KW06
Offener Treff 04.02.
Grundschulgruppe 06.02

Wir gestalten Leinwände.

KW07
Offener Treff 11.02.
Grundschulgruppe 13.02

Wir gestalten Lesezeichen.

KW08
Offener Treff 04.02.
Grundschulgruppe 06.02

Wir basteln Faschingsmasken.

KW09
Offener Treff 25.02.
Grundschulgruppe 27.02

Wir machen eine Faschingsparty, 
gerne dürft ihr euch verkleiden.

Trauergruppe

Neuer Weg der Trauerbewältigung –  
Angebot für Hinterbliebene nach Suizid
Reutlingen – 03.12 2024
Der Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen/Tübingen startet im Janu-
ar 2025 ein Trauerangebot in einem neuen Format für Menschen, 
die einen nahestehenden Angehörigen durch Suizid verloren ha-
ben.
Unter dem Titel „Trauergruppe als Trilogie“ bietet das Programm 
nicht nur Raum für Austausch und Selbsterfahrung, sondern auch 
für kreativen Ausdruck und emotionale Verarbeitung.

Ein Tabuthema in den Fokus rücken
Der Verlust eines geliebten Menschen durch Suizid ist eine der 
schwersten Herausforderungen, die das Leben bereithalten kann. 
Neben Schmerz und Trauer fühlen sich Hinterbliebene oft isoliert, 
geplagt von Schuldgefühlen und der quälenden Frage nach dem 
„Warum“. Hinzu kommt die gesellschaftliche Stigmatisierung, die 
es erschwert, offen über die eigenen Gefühle zu sprechen.
Das Angebot des Arbeitskreises Leben (AKL) setzt hier an. In drei 
festen Gruppentreffen à vier Stunden finden die Teilnehmenden 
die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen 
und gemeinsam neue Wege der Trauerbewältigung zu entde-
cken. Durch angeleitete Körper- und Entspannungsübungen, 
Fantasiereisen und andere Methoden sollen Emotionen spürbar 
gemacht und verarbeitet werden.

Die Termine im Überblick
Die Gruppensitzungen finden an drei Freitagen – dem 24. Januar, 
28. März und 30. Mai 2025 – jeweils von 16:00 bis 20:00 Uhr in 
der Karlstraße 28 in Reutlingen statt. Die Kosten für die Teilnah-
me betragen 90 Euro; Ermäßigungen oder eine Befreiung sind 
auf Anfrage möglich.
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Professionelle Begleitung
Geleitet wird das Programm von zwei erfahrenen Fachkräften 
des AKL: Silke Maier, Dipl. Pädagogin und Systemische Beraterin 
(DGSF), sowie Susanne Haid, Dipl. Sozialpädagogin, Systemische 
Beraterin (DGSF) und Supervisorin (DGSv).

Weitere Informationen und Anmeldung
Interessierte können sich per E-Mail unter akl-reutlingen@ak-
leben.de oder telefonisch unter 07121-19298 anmelden. Die 
Sprechzeiten sind Montag und Mittwoch von 10:00 bis 13:00 Uhr 
sowie Dienstag und Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr.
Weitere Informationen zum Angebot und zur Arbeit des AKL fin-
den Sie auf der Website: www.aklkrisenberatung.de.

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Herzliche Einladung allen Interessierten zur Informations-
veranstaltung DRK-Hausnotruf – Hilfe auf Knopfdruck am 
13. Januar 2025, um 15.00 Uhr
Wohnen an der Martinskirche Roßgasse 12, 72458 Albstadt Refe-
rentin: Anja Basso, DRK-Hausnotruf.
Sie möchten sicher und selbstbestimmt in Ihrer vertrauten Um-
gebung wohnen? Auch bis ins hohe Alter oder bei besonderen 
Gesundheitsrisiken? Dann ist es für Sie sicher beruhigend, wenn 
Sie wissen, dass im Notfall schnell fachkundige Hilfe kommt. Das 
DRK bietet Ihnen mit dem Hausnotruf / Mobilruf Sicherheit und 
Geborgenheit in Ihren eigenen vier Wänden - rund um die Uhr. 
Mit ihm sind Sie zu Hause nie allein.

Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf.
Der Hausnotruf hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Not-
fällen bewährt und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV Süd. 
Besonders für alleinstehende, ältere Menschen bietet der Notruf 
Sicherheit. Er kann Angehörige entlasten und dazu beitragen, 
dass ältere Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden leben 
können. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433 / 90 
99 55 oder per E-Mail: hausnotruf@drk-zollernalb.de.

Erste-Hilfe-Kurse – natürlich beim DRK!
Ersthelfer können Leben retten!
Jeder kann helfen – und das Helfen lernen, auch ohne Vorkennt-
nisse. Kurse und Termine finden Sie unter www.drk-zollernalb.de. 
Telefonische Anmeldung unter 07433 / 90 99 99 oder kursanmel-
dung@drk-zollernalb.de

Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport.
Wir bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins Pflegeheim 
oder ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Beispiel not-
wendig, wenn jemand krank, verletzt oder eine anderweitige 
Hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient ist. Unsere 
Patienten können sich stets darauf verlassen, dass sie von Fach-
kräften medizinisch betreut und in speziellen Krankentransport-
Fahrzeugen gefahren werden. Um einen Krankentransport zu be-
stellen, wählen Sie unsere Rufnummer 07433 / 19222. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf. Die Notrufnummer 112 ist für medizinische 
Notfälle oder den Ruf der Feuerwehr vorbehalten.

Volkshochschule Balingen e.V.

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Montag, 13. Januar
Dolce Vita im Backdorf Heiligkreuztal, 08.30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik und starke Mitte, 10-mal, 09.00 Uhr
Mama Fitness - Baby an Bord, 8-mal, 09.30 Uhr
Orientierungskurs: Welches Smartphone/Tablet passt zu mir, 
10.00 Uhr
Bein-Knie-Hüfte, 10-mal, 10.10 Uhr
Beweglich in die Woche 60+, 11-mal, 11.00 Uhr
Entspannt in den Abend, 6-mal, 17.30 Uhr
Gitarre - Fortgeschritten II, 8-mal, 18.00 Uhr
Gitarre - Anfänger ohne Vorkenntnisse, ab 16 Jahren, 8-mal, 19.10 
Uhr
Aikido mit Ki - ab 16 Jahren, 11-mal, 19.30 Uhr
Hula-Hoop, 5-mal, 19.40 Uhr
Dienstag, 14. Januar
Miniaturen und Bilder auf Stein, 3-mal, 18.00 Uhr
Mittwoch, 15. Januar
Gitarre - Fortgeschritten I, 8-mal, 18.00 Uhr
Gitarre Fortgeschritten III, 8-mal, 19.10 Uhr
Donnerstag, 16. Januar
Die Detox-Küche – Smoothies, Bowls und Suppen, 17.00 Uhr
Kindgerechte Nutzung von Smartphones, 18.00 Uhr



14   |    Amtsblatt Dormettingen · 08. Januar 2025 · Nr. 1/2

Pflegeversicherung 3 – Pflegende Angehörige und Altersrente, 
18.15 Uhr
Freitag, 17. Januar
Fotografie mit der digitalen Spiegelreflex- und Systemkamera, 
4-mal, 18.30 Uhr
Einführung in die Gesangs- und Atemtechnik - Vocal Coaching, 
9-mal, 19.00 Uhr
Samstag, 18. Januar
Kreative Auszeit im Malraum, Oma/Opa und Kind, ab 2,5 Jahren, 
4-mal, 09.30 Uhr
TikTok Trends - die beliebtesten Rezepte, 10.00 Uhr
Skulptur in Beton, Anfänger, 2-mal, 13.00 Uhr
Asiatisch kochen leicht gemacht, 14.00 Uhr

Vortrag
Montag, 13. Januar: Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung, mit Bärbel Barunovic, 19.30 Uhr, Stadthalle Balingen
Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon (07433) 
90800 oder im Internet unter www.vhs-balingen.de.

Kath. Erwachsenenbildung

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm für 
Gesundheit, Sport, Familie, Kinder, Bildung und Kreativität. 
Für die ganze Familie – unabhängig von Konfession und Her-
kunft. Wir freuen uns über Ihr Interesse.
Jetzt anmelden: www.keb-zak.de
Line Dance – für Fortgeschrittene
Kurs ab Freitag, 10. Januar, 18-19.30 Uhr, Schömberg, Stauseehal-
le. Leitung: Alexandra Capitan,
Line Dance Kursleiterin.
Line Dance – für Anfänger mit Vorkenntnissen
Kurs ab Freitag, 10. Januar, 17-18 Uhr, Schömberg, Stauseehalle. 
Leitung: Alexandra Capitan, Line Dance Kursleiterin.
Geschichten aus der Geschichte der Stadt Balingen *NEUER 
TREFFPUNKT*
Stadtführung am Sonntag, 12. Januar, 14-15.30 Uhr. Balingen, 
Parkplatz Friedhofkirche. Leitung: Gabriele Seifert, ehrenamtliche 
Stadtführerin. Keine Anmeldung notwendig.
Walking/Nordic Walking – für alle, die aktiv sein wollen
Kurs ab Montag, 13. Januar, 9-10.30 Uhr. Balingen-Heselwangen, 
beim Friedhof. Leitung: Beate Heiß, Physiotherapeutin.
Trauerkurs: Trauer – Hoffnung - Leben (ein Termin pro Monat)
Kurs montags, 13.01./10.02./10.03./07.04., 18-19.30 Uhr. Kath. Ge-
meindehaus, Balingen. Leitung: Anita Arbesser, zertifizierte Trau-
erbegleiterin.
Qi Gong
Kurs ab Montag, 13. Januar, 19.15–20.30 Uhr. Balingen, Gemein-
dezentrum Edith Stein. Leitung: Volker Büschgen, Qi Gong-Lehrer.
Bewegungsmäuse (ca. 1 bis 4 Jahre)
Kurs ab Montag, 13. Januar, 9.30-11.00 Uhr, Lautlingen, Schwes-
ternhaus. Leitung: Denise Mayer
Achtsamkeitstrainerin.
Online-Meditation: Stille – Lauschen – Präsenz
Meditation jeden 2. Dienstag im Monat. Dienstag, 14. Januar, 20 
Uhr. Leitung: Ingrid Mahageeta Münnich, Magister der Philoso-
phie.
Yoga auf dem Stuhl
Kurs ab Dienstag, 14. Januar, 9-10.15 Uhr. Geislingen, Harmonie. 
Leitung: Melanie Burger, Yogalehrerin.
Meditation des Tanzes – Sacred Dance
Kurs ab Mittwoch, 15. Januar, 18–19.30 Uhr, Balingen, Gemeinde-
haus Edith Stein, Leitung: Andreas Kurz, Tanzdozent.

Kleinkinder auf musikalischer Entdeckungsreise (ca. 1,5 - 
2,5-Jährige)
Kurs ab Donnerstag, 16. Januar, 8.30-10.00 Uhr, Balingen, Kath. 
Gemeindehaus. Leitung:
Marita Wiest, Erzieherin.

Kleinkinder auf Entdeckungsreise (ca. 1 – 2,5-Jährige)
Kurs ab Donnerstag, 16. Januar, 10.15-11.45 Uhr, Balingen, Kath. 
Gemeindehaus. Leitung:
Marita Wiest, Erzieherin.
Entspannung durch bewusstes Atmen
Kurs ab Donnerstag, 16. Januar, 19.30–20.30 Uhr, Geislingen, Bür-
gerhaus „Harmonie“, Leitung: Silke Stanzel, Entspannungspäda-
gogin.
Elterntreff: Kinder in den Schlaf begleiten
Online-Vortrag am Dienstag, 21. Januar 20-21.30 Uhr, Leitung Ul-
rike Bogen, Familienberaterin.
Yin-Yoga - Online
Online-Kurs ab Freitag, 24. Januar, 20-21.15 Uhr, Leiterin: Beatrix 
Reiterer, Lehrerin für Yoga.
Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de 
Tel.: 07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
NUSSBAUM.de ist das Portal für das lokale Leben in 
Baden-Württemberg
Mit NUSSBAUM.de entdeckst du Baden-Württemberg neu und 
informierst dich über Aktuelles aus deiner Heimat. Von lokalen 
Ereignissen und Veranstaltungen über Ausflugsziele bis hin zu 
News aus den Rathäusern und Vereinen – auf NUSSBAUM.de 
findest du alles, was du wissen musst, um deinen Alltag optimal 
zu gestalten. Du erhältst alle Informationen aus deinem eigenen 
Wohnort, den umliegenden Ortschaften, der Region und ganz 
Baden-Württemberg auf einen Blick.

Alle lokalen 
und regionalen 
News auf
www.nussbaum.de

DEIN ORT

 
Dein Ort – alle lokalen und regionalen News auf 
www.nussbaum.de Grafik: NUSSBAUM.de

Dank der Personalisierung bekommst du direkt die Infos an die 
Hand, die dich auch wirklich interessieren. Inspirieren, Suchen, 
Filtern, Sortieren und Folgen – es gibt viele Wege, um an den rich-
tigen und gewünschten Inhalt zu gelangen. Zudem kannst du auf 
NUSSBAUM.de dein Blättle jederzeit und überall als E-Paper lesen. 
Die moderne Plattform gibt es als Website und App. Also, worauf 
wartest du noch? Entdecke deine Heimat neu auf NUSSBAUM.de!

NUSSBAUM.de
Deine Region auf
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Oscars Hobby
Worüber freut sich Oscar?  

Sortiere die angegebenen Buchstaben so, wie es durch die Zahlen vorgegeben ist.  
Dann erfährst du, was Oscar sagt.

Lösung „Oscars Hobby“: „Nasenarbeit macht Spass.“ (Bei der Nasenarbeit, oder auch Fährtenarbeit genannt, handelt 
es sich um eine Beschäftigung für Hunde. Oft erschnüffeln sie dabei eine Fährte, die ihr Herrchen zuvor gelegt hat.)
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Seit 1978 sind die Heimattage das offizielle Lan-
desfest Baden-Württembergs. Gastgeber ist 
jeweils für ein Jahr und mit zwei festgelegten 
Events eine Stadt im Ländle. 2025 wird das Wein-
heim sein. Die Stadt an der Bergstraße bietet im 
Heimattage-Jahr besondere Höhepunkte.

Heimat ist ein Gefühl – so lautet das Motto des 
ganzen Jahres im „hohen Norden“ des Landes. 
Das Land schaut dann auf die Zwei-Burgen-
Stadt, die in diesem Jahr besonders kulturell ge-
prägt ist. Dabei bespielt Weinheims Kulturbüro-
team im wahrsten Sinne des Wortes besondere 
Orte in der Stadt – auch solche, die man nicht 
sofort als Veranstaltungsfläche kennt.

JAZZ UND KLASSIK
Wie den weltberühmten Schau- und Sich-
tungsgarten Hermannshof inmitten der Stadt 
mit zwei Konzerten von Künstlerinnen, die 
in ihrem Genre internationales Renomee 
besitzen und in Weinheim zuhause sind: 
Jazz-Pianistin und Echo-Preisträgerin Anke 
Helfrich sowie die Pianistin und Klavier-Pro-
fessorin Aleksandra Mikulska. „Ein wirklich be-
sonderes und exklusives Erlebnis“, beschreibt  

Martin Grieb vom Kulturbüro, der die Künst-
lerinnen für die Idee begeistern konnte. Ge-
meinsam mit der Heimattage-Beauftragten 
Ada Götz hat er das Programm entwickelt.

Wer an besonders eindrucksvolle Standorte in 
Weinheim denkt, kommt auf das Gerberbach-
viertel und natürlich auf die Burgen. Beide Orte 
werden im Heimattage-Jahr mit Theater und 
Musik ent sprechend in Szene gesetzt.

BÜLENT CEYLAN UND LAITH AL-DEEN 
Vom Land vorgegeben sind zwei zentrale Wo-
chenenden: Der Baden-Württemberg-Tag am 
Wochenende des 17. und 18. Mai, mit einer Live-
Bühne im Schlosspark sowie einer Leistungs- 
und Gewerbeschau in der Innenstadt, dazu 
einem verkaufsoffenen Sonntag. Auf der SWR-
Bühne tritt – ohne Eintritt – am Samstag, 17. Mai 
Soulsänger Laith Al-Deen auf, am Sonntag stellt 
Kulturbüroleiter Tobias Schindler ein buntes 
Familienprogramm zusammen – ebenfalls bei 
freiem Eintritt.

Tags zuvor, am Freitag, 16. Mai, gibt Come-
dy-Star Bülent Ceylan – inzwischen selbst  

Weinheimer – ein Heimspiel auf der Schlosspark-
Bühne. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.

TRADITION IM FOKUS
Bei den Landesfesttagen am 13. und 14. Sep-
tember hingegen stehen die Traditionen und 
Bräuche der Region und des Landes im Vorder-
grund. Höhepunkte sind der Landesfestumzug 
mit Gruppen aus dem ganzen „Ländle“ und die 
Verleihung der Heimatmedaille des Landes. 
Dabei wird Innenminister Thomas Strobl mit 
weiterer landespolitischer Prominenz die Stadt 
besuchen.

MUNDART-FESTIVAL
Lokaltypisch und heimatverbunden geht es 
im Oktober in der Stadthalle zu, wenn sich alle  
Lokalmatadore beim Mundart-Festival treffen.

Der Startschuss zu den Heimattagen 2025 fällt 
am Sonntag, 12. Januar, im Rahmen des Neu-
jahrsempfangs der Stadt Weinheim. Dabei 
wird Ministerialdirektor Rainer Moser aus dem 
Landesinnenministerium auch offiziell die Lan-
des-Heimattage-Standarte an OB Manuel Just  
überreichen. (km/red)

BaWue-Seite1

Foto: Vasilyev Ivan/iStock/Getty Images Plus

Foto: km/NM

FREIZEIT

HEIMATTAGE 2025 IN WEINHEIM: „HEIMAT IST EIN GEFÜHL“

BaWue-Seite1

Weinheim in Wolle: Zu den Heimattagen entsteht 
eine ganz besondere Stadtansicht.  

Viele weitere Infos zum 
Programm finden Sie 
unter diesem QR-Code 
oder auch hier:

https://nussbaumwelt.net/heimattage25

Zweiburgenstadt an der Bergstraße: Weinheim ist 2025 
der Gastgeber für die Heimattage Baden-Württemberg.
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

TRAUER

10 % RABATT
für Abonnenten von 
Nussbaum Medien

Jetzt entdecken!
nussbaumwelt.net/sonnenglas

Sonnenlicht
im Glas
Nachhaltigkeit
trifft auf 
stilvolles 
Design

Ihre Immobilienexperten in der Region für

alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilienbewertung,

Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf Rentenbasis und Ver-

mietung.

Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 07121 51 531-0
reutlingen@garant-immo.de
www.garant-immo.de

sseeiitt 11993344

Persönliche und fachkundige Beratung
Trauerfeiern auf allen Friedhöfen

Bestattungsvorsorge

72336 Balingen
Ölbergstraße 20
( 07433 - 76 62

SEI DABEI ...
BEWIRB DICH JETZT!
Werde zum Trainermentor in deinem
Verein für die NUSSBAUM Trainerschule. 

Bewerbungsende ist der 9. Februar 2025.
Weitere Infos zur Trainerschule und zur Anmeldung 
unter www.anpfiffinsleben.de/ 
nussbaumtrainerschule
oder einfach den QR-Code scannen.

NUSSBAUM Trainerschule

E s sandte mir das Schicksal tiefen Schlaf.
Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume.
Ich leb in euch, ich geh in eure Träume,
da uns, die wir vereint, Verwandlung traf.

Ihr glaubt mich tot, doch dass die Welt ich tröste,
leb ich mit tausend Seelen dort,
an diesem wunderbaren Ort,
im Herzen der Lieben. Nein, ich ging nicht fort,
Unsterblichkeit vom Tode mich erlöste. Michelangelo
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www.arbeitsagentur.de www.azubibw.de

Ihr Stellenmarkt in
Baden-Württemberg

www.jobsuchebw.de

Unternehmen mit durch-
schnittlich mindestens 20 Ar-
beitsplätzen müssen bis zum 
31. März 2025 ihrer Anzeige-
p� icht nach §163 SGB IX nach-
kommen und die Beschäfti-
gungsdaten für das Jahr 2024 
bei der Bundesagentur für Ar-
beit einreichen. Betriebe, die 
im Jahresdurchschnitt 20 oder 
mehr Arbeitsplätze haben, 
sind gesetzlich verp� ichtet, 
mindestens fünf Prozent die-
ser Arbeitsplätze mit schwer-
behinderten Menschen zu be-
setzen. Für kleinere Betriebe 
gelten Sonderregelungen.

Um Arbeitgeber bei der Erstel-
lung und Übermittlung der 
Anzeige zu unterstützen, stellt 
die Bundesagentur für Arbeit 
über die Homepage www.iw-
elan.de die kostenlose Software 
IW-ELAN zur Verfügung. Hier 
be� nden sich außerdem Erläu-
terungen zur Hilfestellung für 
die Erstattung der Anzeige. Mit 

dieser benutzerfreundlichen An-
wendung können Arbeitgeber 
die relevanten Daten einfach 
elektronisch erfassen, überprü-
fen und direkt an die zuständige 
Agentur für Arbeit übermitteln. 
Die standardmäßige Versen-
dung von CD-ROMs mit der Soft-
ware IW-Elan wurde eingestellt.  
Erfüllen Arbeitgeber nicht ihre 
Beschäftigungsp� icht, muss 
eine Ausgleichsabgabe an das 
örtliche Integrations- bzw. In-
klusionsamt gezahlt werden. Mit 
IW-Elan lässt sich berechnen, ob 
und in welcher Höhe die Aus-
gleichabgabe für den Arbeit-
geber beglichen werden muss. 
Diese hat sich durch das Gesetz 
zum inklusiven Arbeitsmarkt 

zum 1. Januar 2024 für diejeni-
gen Arbeitgeber erhöht, die über 
den Jahresverlauf hinweg keinen 
schwerbehinderten oder gleich-
gestellten Menschen beschäftigt 
haben. Mit der Meldung zum 
Stichtag 31. März 2025 gelten die 
neuen Zahlbeträge, welche nach 
Betriebsgröße gesta� elt sind.
Durch die Ausgleichsabgabe 
werden Förderungen der Teil-
habe von Schwerbehinderten 
� nanziert, beispielsweise die be-
hindertengerechte Einrichtung 
eines Arbeitsplatzes oder den 
Eingliederungszuschuss, um die 
Integration von schwerbehin-
derten Personen in den Arbeits-
markt zu fördern. 
Mehr Informationen zur Aus-

gleichsabgabe sowie dem An-
zeigeverfahren � nden sich on-
line auf www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/personalfragen/
pflichten-arbeitgeber/schwer-
behinderte-menschen.
Darüber hinaus steht der Arbeit-
geber-Service der Agentur für Ar-
beit mit kostenfreier Beratung zur 
Einstellung schwerbehinderter 
Personen unter der Rufnummer 
08 00-455 55 20 zur Verfügung.

Schnell online erledigen   Agentur für Arbeit – Regionaldirektion Baden-Württemberg

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
bis 31. März 2025 der Arbeitsagentur melden

Foto: Adobe Stock

Kontakt
Agentur für Arbeit 
Balingen
Stingstr. 17
72336 Balingen

Mehr Informationen

Über diese Seite geht’s
zur kostenlosen Software!
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STELLEN

Transportunternehmen/
Subunternehmer gesucht
Aufgabenbeschreibung:
– Auslieferung von Amts- und Mitteilungsblättern
an Zusteller

– Vorgeplante Touren: dienstags bis freitags
– Zieladressen: Auslieferungsgebiete von NussbaumMedien
St. Leon-Rot, NussbaumMedien Bad Rappenau und
NussbaumMedienWeil der Stadt

– Optimierte und geplante Routen
– Eigenständige Beladung der Fahrzeuge

Anforderungen:
– Freundliches und professionelles Auftreten
– Handy mit Internetflatrate
– Gewerbeschein
– Fahrzeug mit entsprechender Fahrerlaubnis
– Gute Deutschkenntnisse
– Körperliche Belastbarkeit
– Flexibilität

NUSSBAUMMEDIEN St. Leon-Rot GmbH& Co. KG,
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot,
Kurzbewerbung bitte per E-Mail an:
logistik-slr@nussbaum-medien.de

Ihre Ansprechpartner:
Frau Back und Frau Höfer

               Mehr Informationen:
               www.arbeitsagentur.de/

Betriebe mit durchschnittlich 20 oder mehr Arbeitsplät-
zen müssen bis zum 31. März 2025 ihre Beschäftigungsda-
ten für 2024 an die Bundesagentur für Arbeit melden. Die 
gesetzliche P� icht sieht vor, dass mindestens fünf Prozent 
der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Personen besetzt 
werden.
Zur Meldung kann der schnelle und einfache Weg über die 
kostenfreie Software unter www.iw-elan.de genutzt werden.
Bei Fragen hilft die Bundesagentur für Arbeit gerne weiter!

MITTWOCH

22.1.
15 - 16.30 Uhr, online 

Berufe in der Therapie
Infos der Schulen
im Berufsinformationszentrum

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

Frist bis 31. März 2025

Über diese Seite geht’s
zur kostenlosen Software

Erzieher / Pädagogische Fachkraft
(m/w/d) Kindergarten "Edelstein" in
Altoberndorf
Teil- oder Vollzeit | ab sofort | unbefristet

Digital | für | die | Zukunft

Details unter www.oberndorf.de/stellenangebote

Stadt Oberndorf a. N.
Klosterstr. 3 | 78727 Oberndorf a. N.
Marion Loebnitz
Einrichtungsleitung
Telefon 07423 83585

Die IT-Branche in Deutsch-
land, o�  als Männerdomäne 
wahrgenommen, strebt nach 
mehr Vielfalt. Eine Studie 
des Digitalverbands Bitkom 
zeigt, dass 90 Prozent der 
IT-Unternehmen eine Erhö-
hung des Frauenanteils als 
Chance  sehen. 57 Prozent 
sprechen in  ihrem Recruiting 
gezielt Frauen an, weitere 34 
 Prozent planen entsprechende 
Maßnahmen. Am häu� gsten 
 kooperieren IT-Unterneh-
men mit Hochschulen und 
 Schulen.

Aktive Maßnahmen zur 
Frauenförderung
Ein Fün� el der Unternehmen 
setzt auf Einstiegsprogramme 
wie Traineeships, um  Frauen 
zu gewinnen. 15 Prozent 
 nutzen weibliche Rollenvor-
bilder in ihrer Kommunika-
tion, und 12 Prozent  betreiben 
aktives Recruitment über 
 Talentpools. Frauenfreund-
liche Arbeitsbedingungen wie 
mobiles Arbeiten (59 Prozent) 
und � exible Arbeitszeitmo-
delle (39 Prozent) sind weit 
verbreitet. Trotz dieser Be-
mühungen bleibt der  Wandel 
langsam. 23 Prozent der 

 Unternehmen meinen, Maß-
nahmen zur Frauenförderung 
bewirkten keine Veränderung, 
und ebenso viele betrachten 
sie als o�  nur vorgeschoben. 
Bitkom-Präsident Dr. Ralf 
Wintergerst betont, dass 
 klare Verantwortlichkeiten 
und Ansprechpersonen not-
wendig sind, um Gleichstel-
lung als langfristige Strategie 
zu verankern. 60 Prozent 
der IT- Unternehmen sehen 
die  deutsche IT-Branche in-
ternational als Nachzügler 
beim � ema Gleichstellung. 
 Fehlende Fortbildungsange-
bote und traditionelle Rollen-
bilder werden als Haupt-
gründe für den  geringen 
Frauenanteil genannt. Winter-
gerst fordert eine klischeefreie 
Berufsorientierung und mehr 
Investitionen in die Betreu-
ungsinfrastruktur. Die Initia-
tive SheTransformsIT, an der 
sich der Bitkom beteiligt, setzt 
sich dafür ein, Mädchen und 
Frauen im digitalen Wandel 
zu stärken. Ziel ist es, die IT-
Branche durch mehr Vielfalt 
krisenfester und wettbewerbs-
fähiger zu machen. (Bitkom/
red)

Mehr Frauen in die IT

Mehr über klischeefreie Berufswahl:
www.lokalmatador.de/webcode/thema-1769/



BAUEN & WOHNEN Mehr zum Thema finden Sie auch auf 
https://lokalmatador.net/bauen-wohnen/

BauWoh_ThKoll-Kopf
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Foto: nuttapong punna/iStock/Getty Images Plus

Foto: Drazen Zigic/iStock/Getty Images Plus

Ganzheitlich planen und bauen mit BIM
Building Information Modeling (BIM) ist eine digitale Methode zum Planen, Ausführen und Verwalten von Bauwer-
ken. Warum das auch für private Bauherren und sogar bei Sanierungen oder Renovierungen interessant ist.

Stellen Sie sich vor, Sie könn-
ten in Ihrem neuen Zuhause 
spazieren gehen, bevor auch 
nur ein Stein gesetzt ist. Kein 
Problem, wenn der Architekt 
eine BIM-Software nutzt.

Umfassende Planung
Mit spezieller Software wird 
ein detailliertes digitales Mo-
dell eines Gebäudes oder einer 
Infrastruktur erstellt, das alle 
relevanten Daten zu den ver-
wendeten Materialien, bau-
lichen Komponenten, räumli-
chen Beziehungen und sogar 
Betriebskosten enthält. In ei-
ner 3D-Simulation erkunden 
Sie Ihre zukünftige Küche, pro-
bieren verschiedene Bodenbe-
läge aus und entscheiden sich 
sogar für die optimale Position 
der Fenster, um den besten 
Lichteinfall zu gewährleisten. 
Mit der BIM-Software werden 

alle Details geplant: von den 
Ziegeln auf dem Dach bis zur 
Fußbodenheizung und vieles 
mehr. Dabei wird nicht nur die 
Ästhetik berücksichtigt, son-
dern auch die Energiee�  zienz 
des Hauses. So können Bau-
herren sicher sein, dass sie ein 
nachhaltiges und energiee�  -
zientes Zuhause erhalten.

Alles im Blick
Ein Problem, das bei Baupro-
jekten oft auftritt, sind Über-
raschungen auf der Baustelle: 
falsche Maße, nicht kompatib-
le Materialien oder vergesse-
ne Leitungen. Dank BIM kein 
Thema. Beim Modellieren des 
Hauses fällt dem Bauleiter bei-
spielsweise auf, dass eine ge-
plante Wasserleitung zu nahe 
an der Elektroinstallation liegt. 
Im digitalen Modell kann die-
se Leitung mit wenigen Klicks 

neu geplant werden, ohne 
Zeit- und Kostenverluste. Frü-
her wären solche Probleme 
erst auf der Baustelle aufgefal-
len. Mit BIM kann man sie lö-
sen, bevor sie überhaupt ent-
stehen. Auch die Bauarbeiter 
auf der Baustelle pro� tieren 
vom digitalen Modell.

Bessere Zusammenarbeit
Mit einem Tablet in der Hand 
können sie sich jederzeit die 
exakten Pläne und Details 
ansehen: Wo wird der Strom-
kasten installiert? Wie ist die 
Wand gedämmt? Das BIM-Mo-
dell liefert Antworten – und 
sorgt dafür, dass alle Betei-
ligten, vom Maurer über den 
Maler und Fliesenleger bis 
zum Elektriker etc., perfekt im 
Zeitplan arbeiten. Durch die 
präzisen Planungen kann die 
benötigte Materialmenge ge-

nau berechnet werden – weni-
ger Verschwendung, weniger 
Kosten. Das digitale Modell 
hilft sogar bei der Auswahl 
umweltfreundlicher Bausto� e. 
Auch bei der Planung des Gar-
tens spielt BIM eine Rolle. So 
lassen sich Sonnenstände zu 
unterschiedlichen Tageszeiten 
simulieren, um den idealen 
Standort für eine Solaranlage 
und Schattenplätze für heiße 
Sommertage zu � nden.

Auch bei Renovierung
BIM bleibt aber nicht nur auf 
Neubauten beschränkt, son-
dern kann auch bei der Re-
novierung und beim Umbau 
bestehender Gebäude einge-
setzt werden. Hierbei erleich-
tert es die Erfassung des aktu-
ellen Zustands und ermöglicht 
eine präzise Planung der not-
wendigen Maßnahmen. (ao)

 Mehr über die Vorteile von BIM für 
private Bauprojekte sowie Videos und 
weiterführende Links � nden Sie über 
den QR-Code oder hier:

https://go.nussbaum.de/bauen-mit-bim/

2025-02_BauWoh_ThKoll-Seite-1

www.nussbaum.de/themen/

BAUEN &
WOHNEN



BAUEN & WOHNEN Mehr zum Thema �nden Sie auch auf 
https://lokalmatador.net/bauen-wohnen/
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Der private Kuschelplatz
Der große Wunsch nach Behaglichkeit spiegelt sich auch 
in den aktuellen Wohntrends wider: Gefragt sind warme, 
angenehme Farbtöne, natürliche Werksto� e und vor allem 
großzügige Sitzlandschaften. Das Wohnzimmer wandelt 
sich immer stärker zur privaten Lounge mit einem großzü-
gig geschnittenen Sofa, auf dem alle Platz haben.

Individueller Sitzkomfort
Vor allem Ausstattungsdetails machen beim Sitzkomfort 
den Unterschied aus. Eine verstellbare Kopfstütze bei-
spielsweise bietet weitere Anpassungsmöglichkeiten und 
guten Halt. Mit einer Vielzahl an Armlehnen sowie zahl-
reichen Sto� - und Lederarten lässt sich das neue Sofa an 
den persönlichen Stil und das Raumambiente anpassen. 
Ein praktischer Tipp für die Auswahl: Ecksofas bieten viel 
Platz zum Ausstrecken und Kuscheln. Als Richtwert soll-
te man pro Person mindestens 60 Zentimeter Sitzbreite 
einplanen, idealerweise eher noch mehr. Die Sitzhöhe 
wiederum ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, 
wobei niedrigere Höhen das Aufstehen erschweren können. 
Bei der Auswahl sollten man zudem auf die Langlebig-
keit der Materialien, eine hochwertige Federung und 
stabile, robuste Fußkonstruktionen Wert legen. Motorisierte 
Relaxfunktionen erlauben zudem ein individuelles Einstel-
len der Sitzposition, beispielsweise mit ausfahrbaren Fuß-
stützen und verstellbaren Rückenlehnen. (djd/red)

5 Tipps zum Sofakauf auch auf
www.nussbaum.de/go/themenartikel1920/

Foto: FollowTheFlow/iStock/Getty Images Plus

  

Elektrische Boden- und Wand-
heizungen
Während konventionelle Heizkörper vor allem die Luft im 
Raum erwärmen, geben Boden- und Wandheizungen eine 
milde, wohltuende Strahlungswärme ab. Eine elektrische 
Boden- und Wandheizung entfaltet ihr ganzes Potenzial 
in Kombination mit keramischen Fliesen oder Naturstein-
platten. Diese Beläge sind nicht nur langlebig, sondern 
zeichnen sich durch ihre sehr gute Wärmeleit- und Spei-
cherfähigkeit aus. Basis des Systems ist eine lediglich 5,5 
Millimeter hohe Entkopplungsmatte, in der die Heizkabel 
verlegt werden. Unmittelbar darauf folgt dann der Belag. 
So gibt die Heizung die milde Strahlungswärme an Wand 
und Boden schnell und e�  zient an der Ober� äche ab. 
Innerhalb von nur 15 Minuten steigt die Temperatur dort um 
bis zu vier Grad Celsius an und sorgt rasch für angenehme 
Raumtemperaturen. In Kombination mit einer Smarthome-
Technik, mit Tablets oder Smartphones lässt sich die 
elektrische Boden- und Wandheizung � exibel regeln. 
(djd/Schlüter Systems/red)

Mehr zu Bodenbelag & Fußbodenheizung auch auf
www.nussbaum.de/go/themenartikel1778/

  

Gegen alle Wetter gewappnet
Autobesitzer, die ihr Gefährt unter freiem Himmel parken, 
stehen oft vor einem Problem. Während in der kalten Jah-
reszeit stets Zeit für das morgendliche Freikratzen einge-
plant werden muss, besteht bei heißen Temperaturen die 
Gefahr eines unfreiwilligen Saunagangs. Fertiggaragen 
aus Beton bieten ganzjährig Schutz vor Wind und Wetter. 
Ob kompakt, besonders lang, sehr hoch oder extra breit 
– bei Experten lässt sich das Wunschmodell stets indivi-
duell zusammenstellen. Ein großer Vorteil: das Material. 
Beton kann hohe Außentemperaturen aufnehmen und 
speichern, die Wärme wird nur langsam wieder an die 
Umgebung abgegeben. So bleibt das Auto im Sommer 
angenehm kühl. Im Winter können sich Garagenbesit-
zer über eisfreie Scheiben und Dächer ohne rutschende 
Schneelast freuen. Besonders bequem wird es dank ei-
ner Garage mit elektrischem Torantrieb – das intelligente 
Zubehör verhindert ungewollte Aufenthalte in Regen-
schauern oder Schneestürmen. (HLC/red)

Betonfertig-Garage oder gemauert? Mehr unter
www.nussbaum.de/go/themenartikel1049/
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Beliebtes Heißgetränk: Einladung zur Teezeremonie
Tee ist eines der beliebtesten Getränke der Welt. Schon 332 v. Chr. wurde das vielfältige und gesunde Aufgussgetränk 
erstmals in China erwähnt. Heute ist es aus dem Alltag der unterschiedlichsten Kulturen nicht mehr wegzudenken.

Der chinesischen Legende 
nach verdanken wir das Brüh-
getränk dem Kaiser Shen 
Nung, der in seiner Angst vor 
Krankheiten stets sein Trink-
wasser abkochen ließ. Dabei 
unterlief ihm ein Missgeschick 
und es � elen drei Blätter des 
Teestrauchs in seinen Wasser-
kessel. Von der goldbraunen 
Farbe angetan probierte er 
von dem Trank und war von 
dem erfrischenden und bele-
benden Geschmack mehr als 
begeistert.

Siegeszug um die Welt
In Indien, dem weltweit größ-
ten Produzenten von Tee, ist 
die Meinung verbreitet, dass 
ein indischer Missionar auf 
Pilgerfahrt in China die bele-
bende Wirkung am eigenen 
Leib erfahren hat. Nach Euro-
pa kam der Tee Anfang des 

17. Jahrhunderts. Als „Mutter“ 
aller Tee-Sorten gilt die Sorte 
Thea Camellia sinensis. Dabei 
handelt es sich um ein Baum-
gewächs, das zur Familie der 
Kamelien gehört und über 
100 Jahre alt werden kann. 
Für den Geschmack müssen 
neben der Teep� anze selbst 
aber noch weitere Faktoren 
berücksichtigt werden wie z. B. 
das Anbaugebiet oder die Bo-
denbescha� enheit. Der Verar-
beitungsprozess entscheidet 
darüber, welche Teesorte ent-
steht. So � ndet im Gegensatz 
zum schwarzen Tee bei grü-
nem Tee keine Oxidation statt.

Kalorienarmer Wachmacher
Tee besitzt nahezu keine Ka-
lorien. In zahlreichen Studien 
konnte darüber hinaus sei-
ne heilsame Wirkung belegt 
werden. Je nach Sorte ist Tee 

besonders reich an Catechi-
nen, Mangan, Theanin und 
Tanninen, die u. a. zellerneu-
ernd und beruhigend wirken. 
Marlen Schernbeck von der 
Apotheken Umschau weiß: 
„Zunächst einmal enthält Tee 
Ko� ein und das wirkt anre-
gend auf den Körper und den 
Geist. Das ist dieselbe Subs-
tanz wie im Ka� ee, allerdings 
ist sie im Tee an so genannte 
Polyphenole gebunden. Da-
durch setzt die Wirkung im 
Tee etwas später ein, hält aber 
dafür länger an. Wer Schlafstö-
rungen hat, sollte ab mittags 
möglichst keinen Tee oder Kaf-
fee mehr trinken.“
Besonders gesund ist Tee, 
wenn wir auch den Zucker 
weglassen, schreibt die Apo-
theken Umschau. Denn dann 
enthält das Getränk keine Ka-
lorien und ist eine gute Wahl, 

um unseren Flüssigkeitsbedarf 
zu decken.  Mehr als sieben 
Tassen grüner oder schwarzer 
Tee pro Tag für einen Erwach-
senen sollten es aber nicht 
sein.

Tea Time
Genießen kann man Tee das 
ganze Jahr. Die „Tea Time“ ist 
schon lange nicht nur den 
traditionsbewussten Englän-
dern vorbehalten. Wer die Tee-
zeremonie bei sich zu Hause 
voll auskosten will, sollte hier 
groß au� ahren – welche Ge-
legenheit wäre günstiger, das 
schicke Porzellanservice wie-
der ans Tageslicht zu holen, als 
eine eigene kleine Tea Party? 
Mit einem feierlich gedeckten 
Tisch und leckerem Gebäck 
macht es gleich doppelt so 
viel Spaß! (livingpress/ots – 
Wort & Bild Verlag/red)

 Welche die bekanntesten Teesorten sind, 
warum Menschen, die viel Tee trinken, 
weniger Herz-Kreislauf-Leiden haben und 
welche Tee-Trends Sie kennen müssen, 
erfahren Sie über den QR-Code oder hier:

https://go.nussbaum.de/teegenuss/

2025-02_GenErn_ThKoll-Fuell-Seite-1

www.nussbaum.de/themen/

GENUSS &
ERNÄHRUNG



Anzeigen  |  23Amtsblatt Dormettingen  •  8. Januar 2025  •  Nr. 1/2

AUTOUNTERRICHT

i

Das Amtsblatt ist kein Organ der Meinungspresse. Deshalb kön-
nen Anzeigen von Parteien, die ihrer Natur nach einen Beitrag zur
Meinungsbildung darstellen, im Amtsblatt grundsätzlich nicht
veröffentlicht werden. Hinweise auf Veranstaltungen, soweit die-
se nicht selbst einen meinungsbildenden Inhalt haben, können
jedoch veröffentlicht werden.

FürWochenzeitungenund für Beilagen verfährt derVerlag in glei-
cher Weise. Eine besondere Regelung gilt für Wahlanzeigen, das
heißt für Anzeigen von Parteien und Kandidaten aus Anlass ei-
ner Wahl (keine Sympathieanzeigen Dritter). Lässt die Kommune

Wahlwerbung im Amtsblatt zu, kann eine Veröffentlichung er-
folgen. Die Werbung muss sich auf die Darstellung der eigenen
Ziele beschränken. Sie darf keine Angriffe auf Dritte enthalten.
In jedem Fall gibt dieWerbung ausschließlich die Meinung der je-
weils werbenden Partei oder Personwieder, nicht die desVerlages.

Der Verlag muss bei der Veröffentlichung den Grundsatz der
Chancengleichheit beachten.

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Brigitte Nussbaum
GmbH und Co. KG

Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266 75
info@brigitte-nussbaum.de

OMIŠALJ AUF DER INSEL KRK
PPRROOJJEEKKTTIIEERRTTEESS  MMEEHHRRFFAAMMIILLIIEENNHHAAUUSS  ZZUU  
VVEERRKKAAUUFFEENN
Wohnung 1: ca. 88 m2

Wohnung 2: ca. 97,5 m2

Wohnung 3: ca. 100 m2 

Wohnung 4: ca. 89,2 m2

Wohnung 5: ca. 84,80 m2

Wohnung 6: ca.85 m2

Pool Stellplätze. Gegebenenfalls kann sogar noch ein Stockwerk 
aufgestockt werden.

Deutschsprachige Baubegleitung und Überwachung kann  
angeboten werden.

Wir stellen den Kontakt her.
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